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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 16. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

lade ich ein für 

 

Donnerstag, 16. Januar 2014, 17:00 Uhr, 

Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.17.1153 -  

 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 

"Wolfhager Straße 334" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 

als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.17.1154 -  

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung 

‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan Nr. I/27 B ‚ 

Frankfurter Straße/Bosestraße‘ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.17.1156 -  
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Einladung zur 16. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vom 16. Januar 2014 

 

2 von 2 4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 "Unterstadtbahnhof" 

(Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.17.1157 -  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Dominique Kalb 

Vorsitzender 

 

 



Stadtverordnetenversammlung 
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Niederschrift 

über die 16. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

am Donnerstag, 16. Januar 2014, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Dominique Kalb, Vorsitzender, CDU 

Christian Knauf, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 

Dieter Beig, 2. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 

Doğan Aydın, Mitglied, SPD 

Anke Bergmann, Mitglied, SPD (Vertretung für Harry Völler) 

Judith Boczkowski, Mitglied, SPD 

Volker Zeidler, Mitglied, SPD 

Karin Müller MdL, Mitglied, B90/Grüne 

Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne 

Joachim Schleißing, Mitglied, B90/Grüne 

Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Mitglied, CDU 

Norbert Domes, Mitglied, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Mitglied, FDP 

Bernd Wolfgang Häfner, Mitglied, FREIE WÄHLER 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

Karin Schöps, Vertreterin des Seniorenbeirates, 

 

Magistrat 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Pasquale Malva, Vertreter des Ausländerbeirates 

Helmut Ernst, Vertreter des Behindertenbeirates 

 

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Sabine Schaub, Dezernat -VI- 

Carl Flore, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

 

Tagesordnung: 

 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung 

Fuldaufer/Bleichwiesen" (Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung) 

 

101.17.1153 



 

Niederschrift über die 16. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr vom 16. Januar 2014 

 

2 von 5 2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 

"Wolfhager Straße 334" (Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.1154 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/27 A,  

2. Änderung ‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung 

Bebauungsplan Nr. I/27 B ‚Frankfurter Straße/Bosestraße‘ 

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

101.17.1156 

4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 "Unterstadtbahnhof" 

(Offenlegungsbeschluss) 

101.17.1157 

 

Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 09.01.2014 ordnungsgemäß 

einberufene 16. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest und die 

Tagesordnung fest. 

 

 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1153 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlagen 2a und 2b wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung 

Fuldaufer/Bleichwiesen" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 

101.17.1153, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Knauf 

 



 

Niederschrift über die 16. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr vom 16. Januar 2014 
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2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 "Wolfhager Straße 

334" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1154 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlagen 2a und 2b wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. IV/64 "Wolfhager Straße 334" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung), 101.17.1154, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 

 

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung 

‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan Nr. I/27 B ‚Frankfurter 

Straße/Bosestraße‘ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1156 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt 

Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung ‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan 

Nr. I/27 B ‚Frankfurter Straße/Bosestraße‘ wird zugestimmt. 
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und Verkehr vom 16. Januar 2014 

 

4 von 5 Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten 

Verfahren durchgeführt. 

 

Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist es, das geplante Verwaltungsgebäude 

planungsrechtlich zu sichern und es verträglich in das städtebauliche Umfeld 

einzubinden.  

 

Der Geltungsbereich umfasst für den Erweiterungsbau an der Frankfurter Straße 124 – 

126 das gesamte Flurstück 113/11 aus Flur 51 der Gemarkung Kassel sowie zusätzlich 

Teile der Flurstücke 113/8 und 113/9 für die geplante Tiefgarage.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. I/27 A, 2. Änderung ‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan Nr. I/27 

B ‚Frankfurter Straße/Bosestraße‘ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss), 

101.17.1156, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Westerburg 

 

 

4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 "Unterstadtbahnhof" 

(Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1157 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1.  Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. V/15 

‚Unterstadtbahnhof‘ wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten 

Verfahren durchgeführt. Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist es, für den nicht 

mehr für Bahnzwecke genutzten Güterbahnhof sowie die unmittelbar 

angrenzenden Grundstücke die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

städtebauliche Entwicklung mit gewerblichen und gemischten Nutzungen zu 

schaffen.  

 



 

Niederschrift über die 16. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr vom 16. Januar 2014 

 

5 von 5 Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet zwischen der Holländischen Straße, dem 

Westring, der Wolfhager Straße und der Mombachstraße. 

 

2. Im Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung Nr. V/15 ‚Unterstadtbahnhof’ 

zwischen der Mombachstraße, der Holländischen Straße, dem Westring und der 

Wolfhager Straße wird erneut der Satzung über eine Veränderungssperre nach § 

14 (1), § 16 und  

§ 17 (3) Baugesetz-buch (BauGB) und den §§ 5, 50, 51 Nr. 6, der Hessischen 

Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 

142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBl.  S. 

218), zugestimmt.“ 

 

Die Fragen der Ausschussmitglieder zur Vorlage werden von Stadtbaurat Nolda und  

Herrn Flore, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, beantwortet. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 

"Unterstadtbahnhof" (Offenlegungsbeschluss), 101.17.1157, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Domes 

 

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Andrea Herschelmann 

Vorsitzender Schriftführerin 



Magistrat 

-VI-/-63- 
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Vorlage Nr. 101.17.1153 

 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlagen 2a und 2b wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

 

Dem Ortsbeirat Wesertor wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 06.11.2013 zur 

Anhörung vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

20.11.2013 und 16.12.2013 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlagen 2a und 

2b), die Begründung mit den textlichen Festsetzungen (Anlage 3), ein unmaßstäblicher 

Übersichtsplan zum Planbereich Ahnarenaturierung (Anlage 4), die Planzeichen und eine 

unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) und der Fachbeitrag 

Grün + Umwelt (Anlage 6) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1

erl2064

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer/ Bleichwiesen“

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

E r l ä u t e r u n g

1. Ziel und Zweck

Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Entwicklung des Bereiches Bleichwiesen

einschließlich des Fuldaufers als öffentlicher Freiraum. Ausgehend von der bestehenden Grünfläche mit

Bolzplatz am Katzensprung soll im östlichen Anschluss der gesamte Bereich bis zur Hafenbrücke als

Grünanlage mit weiteren Spiel- und Sportmöglichkeiten angelegt werden. Teilbereiche des Fuldaufers

sowie die am nördlichen Rand des Geltungsbereiches verlaufende Ahna sollen als geschützte naturnahe

Bereiche gesichert bzw. im Zuge der Renaturierung aufgewertet werden. Gleichzeitig soll für den seit

2007 im Planbereich ansässigen Kinderbauernhof eine geordnete und standortgerechte Weiterent-

wicklung ermöglicht werden. Für den dicht besiedelten Stadtteil Wesertor und vor allem für die hier le-

benden Kinder und Jugendlichen stellen die Bleichwiesen das zentrale Freiraumpotenzial für Spiel und

Naherholung dar. Mit dem Bau einer durchgängigen Fuß- und Radwegeverbindung wird gleichzeitig

eine Verknüpfung mit dem nordwestlich anschließenden Ahnagrünzug bzw. dem östlichen Fuldaufer

erreicht. Die im Plangebiet vorhandenen und denkmalgeschützten ehemaligen Wohnhäuser werden im

Bestand gesichert.

Zum Bebauungsplan wurde gleichzeitig durch das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel ein Fach-

beitrag Grün+Umwelt erarbeitet, in dem die grünordnerischen Belange und die Inhalte des Umweltbe-

richtes nach Baugesetzbuch dargelegt sind. Die Bewertung der freiraum- und landschaftsplanerischen

Inhalte wurde in die Abwägung der öffentlichen/ privaten Belange einbezogen und im Wesentlichen in

den Bebauungsplan eingearbeitet.

2. Lage und Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt südlich der Schützenstraße und westlich der Hafenbrücke und damit am Rande des

Stadtteils Wesertor. Es hat eine Gesamtgröße von ca. 5,0 ha und umfasst Flurstücke der Flur 2 und Flur

19 in der Gemarkung Kassel. Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: Im Norden durch die Schüt-

zenstraße, im Osten durch die Ysenburgstraße bis zum Beginn der Hafenbrücke, im Süden durch die

Fulda bzw. den Mühlengraben und im Westen durch einen kurzen Abschnitt der Weserstraße.

3. Verfahren

Nach Ankündigung in der örtlichen Presse bestand im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung für alle

Bürgerinnen und Bürger vom 20. September bis einschließlich 1. Oktober 2010 im Amt für Stadtpla-

nung, Bauaufsicht und Denkmalschutz die Möglichkeit, die Ziele und Zwecke der Planung kennen zu

lernen und sich dazu zu äußern. In dieser Zeit wurden Anregungen zur Einfriedung und zum Verlauf des

Fuß- und Radweges vorgebracht. Den Anregungen wurde in Gesamtabwägung übergeordneter Belan-

ge teilweise gefolgt.
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Mit Schreiben vom 13. September 2010 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge frühzeitig beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Es wurden im Wesentlichen Anregungen zu

wasserrechtlichen, naturschutzfachlichen und immissionsschutzrechtlichen Belangen sowie zu Art und

Maß der baulichen Nutzung vorgebracht. Die Anregungen wurden im weiteren Verfahren behandelt

und weitestgehend berücksichtigt.

In der Zeit vom 07.03. bis einschließlich 08.04.2011 erfolgte die erste Offenlage des Bebauungsplan-

entwurfes. Seitens der Bürgerschaft wurden keine Anregungen vorgebracht. Seitens der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurden überwiegend Anregungen zu grün-

ordnerischen Belangen sowie redaktionelle Hinweise vorgebracht. Die Anregungen wurden weitestge-

hend berücksichtigt ebenso wie die Anpassung von grünordnerischen Festsetzungen an die fortge-

schrittene Bauplanung. Die Grundzüge der Planung berührende Anregungen wurden nicht vorgebracht.

Da jedoch die privaten Grundstücke Am Werr in Übereinstimmung mit den Zielen des Flächennut-

zungsplanes zu entwickeln sind, war es notwendig, die bisherige Festsetzung Reine Wohngebiete in

Private Grünflächen 'Hausgarten' zu ändern. Die Änderung dient dem Erhalt des landschaftlich gepräg-

ten Gesamtzusammenhangs des Fuldaauenbereiches Bleichwiesen, der als übergeordnetes Entwick-

lungsziel geschützt und mit Ausnahme der bereits vorhandenen Nutzungen als Landschaftsraum nach-

haltig weiterentwickelt werden soll. Der Bestandsschutz der vorhandenen Wohngebäude wird durch

textliche Festsetzungen gewahrt. Durch diese Änderung wurde eine erneute Offenlage des Bebauungs-

planes erforderlich.

Im Umweltbericht erfolgte für die quantitative Betrachtung eine rechnerische Bilanzierung von Vor-

und Nacheingriffszustand nach dem Biotopwertverfahren gemäß Kompensationsverordnung. Da für

einen ersten Realisierungsabschnitt zum Bau des Gerberplatzes und des Weges an der Fulda eine sepa-

rate Genehmigung durch das Regierungspräsidium Kassel im April 2011 erfolgte, wurde der Umwelt-

bericht zwischenzeitlich angepasst und nun eine Bilanzierung lediglich für die Teilbereiche Grünanlage

Finkenherd, Park an der Schützenstraße und die Baumaßnahme Kinderbauernhof vorgenommen.

Die erneute Offenlage erfolgte gem. § 4a (3) Baugesetzbuch verkürzt in der Zeit vom 22.08.2012 bis

einschließlich 07.09.2012. Stellungnahmen konnten nur zu den geänderten oder ergänzten Planteilen

abgegeben werden. Seitens der Bürgerschaft wurden keine Anregungen vorgebracht. Die Behörden

und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Änderungen des Bebau-

ungsplanes berührt waren, wurden parallel um Stellungnahme gebeten. Die eingegangenen Anregun-

gen waren im Wesentlichen redaktioneller Art und wurden in Begründung und Bebauungsplan soweit

erforderlich eingearbeitet. Die Grundzüge der Planung werden durch die neuerlichen Anregungen nicht

berührt. Der Bebauungsplan soll nun als Satzung beschlossen werden.

In Vertretung

gez.

Flore

Kassel, 09.10.2013





































































































































































































Magistrat 

-VI-/-63- 
 

16. Dezember 2013 
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Vorlage Nr. 101.17.1154 

 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 "Wolfhager Straße 334" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlagen 2a und 2b wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“ 

wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

 

Dem Ortsbeirat Wesertor wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 06.11.2013 zur 

Anhörung vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

20.11.2013 und 16.12.2013 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlagen 2a und 

2b), die Begründung mit den textlichen Festsetzungen (Anlage 3), ein unmaßstäblicher 

Übersichtsplan zum Planbereich Ahnarenaturierung (Anlage 4), die Planzeichen und eine 

unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) und der Fachbeitrag 

Grün + Umwelt (Anlage 6) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1

erl2067

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 „Wolfhager Straße 334“

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

E r l ä u t e r u n g

1. Anlass und Ziel der Planung

Ziel und Zweck der Planung ist es, eine geordnete Weiterentwicklung des bestehenden Gärtnereibe-

triebes an der Wolfhager Straße zu ermöglichen und die verträgliche Einbindung des Neubaus und sei-

ner Nutzung in das angrenzende Wohngebiet zu gewährleisten. Mit einem dreigeschossigen Neubau an

der Wolfhager Straße soll der alteingesessene Gärtnereibetrieb durch einen modernen Verkaufsraum

ergänzt werden und größere Präsenz im öffentlichen Raum erhalten. In den oberen Geschossen sollen

Flächen für freie Berufe entstehen. Die Vorhaben sichert die langfristige Existenz des Betriebes an dem

Standort.

2. Planungsrecht und Verfahren

Die Stadt Kassel hat bereits am 06.02.2009 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes gem. §12 BauGB mit der Bezeichnung Nr. IV/64 „Wolfhager Straße 334“ beschlossen. Der Gel-

tungsbereich umfasste damals das gesamte – rund 7.000 m² große – Flurstück 23/2 der Gärtnerei.

Zwischenzeitlich wurde das Flurstück geteilt und auf der Grundlage des bestehenden Bebauungspla-

nes, in Verbindung mit § 34 BauGB, im nördlichen Teil angrenzend an die Niederfeldstraße Wohnge-

bäude errichtet. Das bestehende Gärtnereigebäude mit Gewächshausanlagen bleibt im mittleren

Grundstückteil erhalten. Der Geltungsbereich reduziert sich daher auf die südlich an der Wolfhager

Straße grenzende Fläche mit einer Größe von ca. 1.350 m².

Als Ergebnis von mehreren Gesprächen und Beratungen mit dem Amt Stadtplanung, Bauaufsicht und

Denkmalschutz hat der Vorhabenträger mit Schreiben vom 12.11.2012 gem. § 12 Baugesetzbuch

(BauGB) einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gestellt und einen

Vorhaben- und Erschließungsplan vorgelegt.

Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung zu einem Erörterungstermin (Scoping) am 14. März 2013 eingeladen.

Der Vorhabenträger hat den Ortsbeirat Harleshausen in einer öffentlichen Sitzung am 20.03.2013 über

das Vorhaben informiert. Der Ortsbeirat hat das Vorhaben zustimmend zur Kenntnis genommen.

Damit wurde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 2 BauGB

unter Anwendung des § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-

fahren eingeleitet.

Die Voraussetzung zur Anwendung dieses Instrumentes ist gegeben, da der Geltungsbereich eine Grö-

ße von ca. 1.350 m² umfasst, so dass die maximal überbaubare Grundfläche den Schwellenwert von

20.000 m² gem. § 13 a BauGB bei weitem nicht erreichen wird. Die Durchführung einer Vorprüfung i. S.

des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB ist nicht erforderlich.

Des Weiteren wird der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründen, die einer Pflicht zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen oder die die Erhaltungsziele und den

Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzge-
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biete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes beeinträchtigen (§ 13 a Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7

Buchstabe b BauGB).

Damit werden alle Anforderungen, die an die Zulässigkeit der Aufstellung eines Bebauungsplanes im

Verfahren nach § 13 a BauGB gestellt werden, erfüllt.

Eine Anpassung des FNP ist nicht erforderlich, da die geplante Nutzung auch innerhalb der dargestell-

ten allgemeinen Wohnbaufläche möglich ist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 01.07.2013 den Beschluss zur Aufstellung und zur Offenla-

ge des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gefasst.

Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13 a Abs. 2

Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. Die von der Planung berührten Behörden

und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 11.07.2013 betei-

ligt. Parallel erfolgte die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB nach vorheriger öffentlicher

Bekanntmachung in der HNA Nr. 154 vom 06.07.2013 in der Zeit vom 15.07.2013 bis 23.08.2013.

Folgende Hinweise und Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden in der Be-

gründung, den Textlichen Festsetzungen und den Hinweisen entsprechend ergänzt:

 unter (1) Hinweis zu Hausanschlüssen (telekommunikationstechnische Versorgung)

 unter (3) redaktionelle Anpassung zur Beachtung Kreuzung vorhandener Leitungstrassen

 unter (4) Esche aus Gehölzliste streichen

 unter (6) Hinweis keine Altstandorte und / oder Ablagerungen bekannt

 unter (8) Aktualisierung Rechtsgrundlage BImSchG vom 17.05.2013, zuletzt geändert 02.07.2013

redaktionelle Änderung 2. OG. „ Steuerberater“ statt „Zahnarztpraxis“

Hinweis zu Flächennutzungsplan in Kap. 2.6 der Begründung

redaktionelle Änderung zu Lufthygienischen Situation Kap. 2.5 Begründung

Ergänzung Orientierungswerte Lärmschutz (in Kap. 2.4 Begründung)

Anpassung / Korrektur der zeichnerisch festgesetzten Baumstandorte

Ergänzung textliche Festsetzung 6.1 zu Baumstandorten

 unter (9 und 11) Hinweis zu Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Belange der Stadtreiniger

 unter (10) Hinweis zu den Abmessungen der Stellplätze (Ergänzung in Kap. 4.2 Begründung)

 unter (12) Kap 4.4 Begründung redaktionelle Anpassung zu Hausanschlussleitungen

Die insgesamt während der Offenlage vorgebrachten Anregungen sind in Anlage 2 wiedergegeben.

Während der Offenlage wurden von Seiten der Öffentlichkeit weder schriftlich noch mündlich Stel-

lungnahmen abgegeben.

Die ergänzenden Hinweise und redaktionellen Änderungen haben nicht zu Änderungen der planeri-

schen Inhalte des Bebauungsplanes geführt.

Dem Vorhabenträger wurde daher die vorgezogene Planreife gem. § 33 Abs. 1 bestätigt.

In Vertretung

gez.

Flore

Kassel, 25. Oktober 2013
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Vorlage Nr. 101.17.1156 

 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung 

‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan Nr. I/27 B ‚Frankfurter 

Straße/Bosestraße‘ (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt 

Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung ‚Sozialversicherung LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan 

Nr. I/27 B ‚Frankfurter Straße/Bosestraße‘ wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten 

Verfahren durchgeführt. 

 

Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist es, das geplante Verwaltungsgebäude 

planungsrechtlich zu sichern und es verträglich in das städtebauliche Umfeld 

einzubinden.  

 

Der Geltungsbereich umfasst für den Erweiterungsbau an der Frankfurter Straße 124 – 

126 das gesamte Flurstück 113/11 aus Flur 51 der Gemarkung Kassel sowie zusätzlich 

Teile der Flurstücke 113/8 und 113/9 für die geplante Tiefgarage.“ 

 

 

Dem Ortsbeirat Südstadt wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 03.12.2013  zur 

Kenntnisnahme vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

12.12.2013 und 16.12.2013 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung mit Vorhaben- und 

Erschließungsplan (Anlage 2), die textlichen Festsetzungen (Anlage 3) sowie eine 

unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfes (Anlage 4) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1

erl2072

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/27 A, 2. Änderung ‚Sozialversicherung

LFG‘ und 1. Änderung Bebauungsplan Nr. I/27 B ‚Frankfurter Straße/Bosestraße‘

(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

1. Anlass und Ziel der Planung

Die Vorhabenträgerin Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) beab-

sichtigt, ihren Verwaltungsstandort an der Frankfurter Straße durch einen Erweiterungsbau auf der

rückwärtigen Seite auszubauen. Im Gegenzug soll der Standort im Vorderen Westen (Goethestraße /

Luisenstraße) aufgelöst und Geschäftsbereiche neu gebündelt werden. Das Vorhaben ist ein wesentli-

cher Beitrag zur Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe der auf mehrere Standorte verteilten So-

zialversicherung. In der Folge könnten qualitativ hochwertige Flächen im Vorderen Westen für neue

Nutzungen frei werden. Die Stadt Kassel begrüßt grundsätzlich die Standortentscheidung der Sozial-

versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und in der Folge auch die sich eröff-

nenden Chancen im Vorderen Westen

Die geplante Bebauung ist ohne Änderung der planungsrechtlichen Situation nicht genehmigungsfähig,

da der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. I/27 A 'Pomologischer Garten' aus dem Jahr 1991 für die be-

treffende Fläche kein Baufenster vorsieht. Zusätzlich werden Flächen des Bebauungsplanes Nr. I/27 B

'Frankfurter Straße / Bosestraße' einbezogen, weil die geplante Tiefgarage mit einem Anschluss an den

Gebäudeteil 'Bosestraße' ebenfalls eine Veränderung der Bebaubarkeit erfordert. Auf Antrag der Vor-

habenträgerin soll zur planungsrechtlichen Absicherung der geplanten Erweiterung ein vorhabenbezo-

gener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Der Bebauungsplan erhält folgende Be-

zeichnung:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. I/27 A, 2. Änderung 'Sozialversicherung LFG' und 1. Änderung

Bebauungsplan Nr. I/27 B 'Frankfurter Straße/Bosestraße'.

Der Geltungsbereich umfasst für den Erweiterungsbau an der Frankfurter Straße 124 – 126 das ge-

samte Flurstück 113/11 aus Flur 51 der Gemarkung Kassel (Größe ca. 5.665 m²) sowie zusätzlich Teile

der Flurstücke 113/8 und 113/9 für die geplante Tiefgarage. Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist es,

das geplante Verwaltungsgebäude planungsrechtlich zu sichern und es verträglich in das städtebauli-

che Umfeld einzubinden. Dies betrifft insbesondere die Positionierung und die Kubatur des Baukörpers

unter Berücksichtigung der direkten Nachbarschaft zum Kleingartengelände des Naturheilvereins, die

Organisation der verkehrlichen Aspekte (Verbindung / Anbindung Tiefgarage, Mitarbeiter-Stellplätze,

Kunden- bzw. Publikumsverkehr, Anlieferung-/ Kundenverkehr EDEKA-Markt) sowie die Gestaltung

der Grundstücksfreiflächen vor dem Hintergrund des heutigen Baumbestands.

2. Vorhaben- und Erschließungsplan

Der vorhandene Verwaltungssitz an der Ecke Frankfurter Straße / Bosestraße mit derzeit ca. 650 Ar-

beitsplätzen und einer Gesamtnutzfläche von rund 22.700 m² soll um einen Neubau erweitert werden,

der Raum für bis zu 350 zusätzliche Arbeitsplätze schafft. Die Konzentration an der Frankfurter Straße

ist gleichzeitig als deutliches Signal zur Sicherung des Kasseler Standortes anzusehen. Die geplante Be-



- 2 -

bauung sieht eine fünfgeschossige Nachverdichtung auf der straßenabgewandten Rückseite westlich

des bestehenden Büroriegels an der Frankfurter Straße vor. Der eher introvertierte Charakter der Lie-

genschaft bleibt erhalten. Zu den sich weiter westlich anschließenden Kleingartenflächen wird ein den

Vorgaben der Hessischen Bauordnung entsprechender Abstand eingehalten. Die Gebäudestellung des

Neubaus orientiert sich am Bestandsgebäude und nimmt dessen Höhenlage und Achsmaß im Wesentli-

chen auf. Der vorhandene und der neue Baukörper werden mit einem Quertrakt als Verbindungsbrücke

miteinander verbunden werden. Insgesamt werden eine zusätzliche Nutzfläche (NF) von rund 3.800 m²

(überwiegend Büroflächen) sowie 108 Stellplätze im Tiefgeschoss neu geschaffen. Die vorhandene

Tiefgarage an der Frankfurter Straße soll nach Westen hin erweitert und mit der Tiefgarage an der Bo-

sestraße verbunden werden. Auf diese Weise wird eine vergrößerte gemeinsame Tiefgarage ausgebil-

det, die über die bestehende Ein-/Ausfahrt am Süd-Ende des Bestandsriegels im rückwärtigen Grund-

stücksinnern sowie über eine zweite Ein-/Ausfahrt an der Bosestraße erschlossen werden soll.

3. Verfahren

Das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 2 BauGB

soll unter Anwendung des § 13 a BauGB als Bebauungsplanung der Innenentwicklung erfolgen. Die Vo-

raussetzung zur Anwendung dieses Instrumentes ist gegeben, da der Geltungsbereich eine Größe von

ca. 6.300 m² umfasst (die gesamte Liegenschaft der SVLFG umfasst rund 16.250 m²). Der Schwellen-

wert für die überbaubare Grundfläche von maximal 20.000 m² gem. § 13 a BauGB wird bei weitem

nicht erreicht.

Die Anforderungen, die an die Zulässigkeit der Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß des Verfah-

rens nach § 13 a BauGB gestellt werden, werden erfüllt.

4. Kosten

Der Vorhabenträger hat ein Planungsbüro mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt. Da es

sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, werden sämtliche Kosten, die in Zusam-

menhang mit der Planung und der Ausführung stehen, vom Vorhabenträger übernommen.

5. Durchführungsvertrag

Gem. § 12 Abs. 1 BauGB wird mit dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. In

dem Durchführungsvertrag wird die Übernahme der Kosten festgeschrieben, der Zeitraum festgelegt,

bis zu dem das Projekt errichtet werden soll, und die genaue Beschreibung des Vorhabens formuliert.

gez.

Flore

Kassel, 19. November 2013
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Vorlage Nr. 101.17.1157 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 "Unterstadtbahnhof" (Offenlegungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1.  Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. V/15 

‚Unterstadtbahnhof‘ wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten 

Verfahren durchgeführt. Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist es, für den nicht 

mehr für Bahnzwecke genutzten Güterbahnhof sowie die unmittelbar 

angrenzenden Grundstücke die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

städtebauliche Entwicklung mit gewerblichen und gemischten Nutzungen zu 

schaffen.  

 

Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet zwischen der Holländischen Straße, dem 

Westring, der Wolfhager Straße und der Mombachstraße. 

 

2. Im Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung Nr. V/15 ‚Unterstadtbahnhof’ 

zwischen der Mombachstraße, der Holländischen Straße, dem Westring und der 

Wolfhager Straße wird erneut der Satzung über eine Veränderungssperre nach § 

14 (1), § 16 und  

§ 17 (3) Baugesetz-buch (BauGB) und den §§ 5, 50, 51 Nr. 6, der Hessischen 

Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 

142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBl.  S. 

218), zugestimmt.“ 

 

Dem Ortsbeirat Nord-Holland wurde die Vorlage zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 12. 

Dezember 2013 und 16. Dezember 2013 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung mit Anlagen (Anlage 2), die 

textlichen Festsetzungen (Anlage 3), eine Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfes 

(Anlage 4) sowie die Satzung über die Veränderungssperre (Anlage 5) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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erl2074

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“

(Offenlegungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

Anlass der Planung

Auf dem ca. 10 ha großen Areal des seit Jahren untergenutzten und für Eisenbahnzwecke nicht mehr

benötigten Unterstadtbahnhofs zwischen Wolfhager Straße und Mombachstraße werden seitens der

Eigentümergesellschaft umfangreiche Veräußerungen der gewidmeten Bahnflächen durchgeführt und

es sind weitere geplant. Mit der Veräußerung an Private und den einher gehenden Nutzungsänderun-

gen ist ein förmliches Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken erforderlich, das durch die

DB AG in Gang gesetzt wurde. Die vorgeschaltete Entbehrlichkeitsprüfung der Bahnflächen und Bahn-

betriebseinrichtungen wurde abgeschlossen und das Freistellungsverfahren läuft.

Im Moment der Entwidmung der Fläche entsteht Baurecht nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Da nicht

auszuschließen ist, dass die Zielvorstellungen der Stadt nicht mit den auf wirtschaftlich optimale Ver-

wertung gerichteten Zielen der Eigentümer vereinbar sind, beschloss die Stadt auf Grundlage ihrer

städtebaulichen Ziele einen Aufstellungsbeschluss für einen qualifizierten Bebauungsplan. Mit dem

Aufstellungsbeschluss wurde eine Satzung über eine Veränderungssperre beschlossen, um damit un-

gewollte Entwicklungen zu verhindern.

Die Sicherung der gemeindlichen Planung durch Bebauungsplan und Veränderungssperre hat den Vor-

teil, dass innerhalb der auf die Entwidmung folgenden 7 Jahre entschädigungsrechtliche Folgen, die

durch eine Wertminderung des Grundstücks in Folge einer Bauleitplanung, die hinter den nach der

Entwidmung gemäß § 34 BauGB zulässigen Vorhaben zurückbleibt, nicht entstehen können.

Die städtebaulichen Zielvorstellungen für das Gebiet des Unterstadtbahnhofs und das Verfahren zur

Durchführung sind in der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2001 beschlossenen Mas-

terplanung „Rothenditmold/Hauptbahnhof“ definiert.

Anpassung der Ziele der Masterplanung an die heutige Situation

Mittlerweile sind seit dem Beschluss der Masterplanung 12 Jahre vergangen und es haben sich Verän-

derungen ergeben, so dass einige Ziele anzupassen waren.

Zum einen ist die Planung der Moschee bereits fortgeschritten, der Standort liegt weiter östlich als in

der Masterplanung angenommen. Somit ist im Bebauungsplan der jetzige Moschee-Standort pla-

nungsrechtlich zu sichern. Auch die in Verbindung mit dem westlicheren Standort der Moschee als Ziel

formulierte Verbindungsstraße zwischen Westring und Mombachstraße ist aufgrund des nicht hinrei-

chend konkretisierten Verkehrsbedürfnisses kein Ziel der Bauleitplanung mehr, so dass die Lage der

Moschee weiter östlich möglich ist.
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Die zentrale, durch das Gebiet führende, Erschließungsstraße war als Teil der zukünftigen Ortskernum-

gehung Rothenditmold geplant und deshalb als Ziel im Masterplan formuliert. Mittlerweile besteht die

Möglichkeit einer alternativen Trassenführung ab Wolfhager Straße in Höhe Mombachbrücke, so dass

das Ziel einer durchgehenden Erschließungsstraße auf dem Gelände des Unterstadtbahnhofs zugunsten

einer flächen- und kostensparenden Stichstraße von der Wolfhager Straße mit Fuß- und Radwegever-

bindung zur Mombachstraße aufgegeben wurde.

Das eisenbahnrechtliche Freistellungsverfahren ist mittlerweile in der Umsetzung. Der Flächennut-

zungsplan wird, soweit erforderlich, entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans angepasst.

Dem Ziel, aus dem Masterplan einen Bebauungsplan aufzustellen, wird mit diesem Bebauungsplanver-

fahren gefolgt.

Räumlicher Geltungsbereich

Insgesamt ist der räumliche Geltungsbereich rund 11,5 ha groß.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

 im Norden durch die Mombachstraße,

 im Osten durch die Holländische Straße,

 im Südosten durch die Straße „Westring“,

 im Süden durch die Wolfhager Straße,

 im Westen durch die Wolfhager Straße (Brücke über die Mombachstraße).

Ziel und Zweck der Planung

Mit Hilfe des Bebauungsplans sollen folgende Ziele umgesetzt werden:

 Gewerbegebiet mit stadtverträglichem Nutzungsprofil, vor allem für Handwerk, Kleingewerbe,

Großhandel,

 gemischt genutztes Stadtquartier im östlichen Bereich (Holländische Straße, Mombachstraße

und Westring),

 städtebauliche Einfügung der geplanten Moschee am Westring,

 Nord-Süd-Wegeverbindung in der Verlängerung der Heckershäuser Straße zwischen dem

Rothenberg und der Innenstadt.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sollen weniger als 70.000 m² als überbaubare Grundstücksfläche

ausgewiesen werden.

Verfahrensart

Die Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach

§ 13a BauGB. Auf die Erstellung eines Umweltberichts soll verzichtet werden. Die Darstellungen des

Flächennutzungsplans werden im Wege der Berichtigung angepasst. Auf eine frühzeitige Beteiligung

der Behörden und der Öffentlichkeit ist hingegen nicht verzichtet worden, um frühzeitig weitere Infor-

mationen sammeln und berücksichtigen zu können.

Nach § 13a Abs.1, Nummer 2 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innen-

entwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche

festgesetzt wird von insgesamt 20 000 bis weniger als 70 000 m² und wenn aufgrund einer überschlä-

gigen Prüfung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erhebli-
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chen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen

wären (Vorprüfung des Einzelfalls).

Die Vorgaben hinsichtlich der maximal zulässigen Grundfläche von 70.000 m² sind eingehalten. Ein

Umweltbericht ist deshalb nicht notwendig. Eine Umweltverträglichkeits-Vorprüfung wurde durchge-

führt und ist im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung mit den zuständigen Stellen abgestimmt wor-

den.

Nach § 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, „wenn durch

den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder

nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.“

Diese Ausschlussgründe liegen nicht vor, die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren sind er-

füllt.

Verfahrensablauf

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hatte am 07.02.2011 die Aufstellung eines Bebau-

ungsplans für den Bereich „Unterstadtbahnhof“ sowie eine Satzung über eine Veränderungssperre ge-

mäß §14 BauGB beschlossen. Da die Aufstellung des Bebauungsplanes mit unterschiedlichen Eigentü-

merinteressen und spezifischen Fachplanungsanforderungen zeitlich innerhalb der Geltungsdauer der

Veränderungssperre nicht abgeschlossen werden konnte und somit die Voraussetzungen für ihren Er-

lass fortbestehen, ist der erneute Beschluss über eine Veränderungssperre notwendig.

Auch wenn der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, ist auf die frühzeitige Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB nicht

verzichtet worden, um die Planung in einem frühen Stadium mit allen Betroffenen und Beteiligten ab-

stimmen zu können und Belange frühzeitig in der Planung berücksichtigen zu können.

Zum Thema Altlasten und Altablagerungen wurden die zuständigen Behörden im Februar/ März 2011

beteiligt. Eine allgemeine frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit ist im Oktober

2012 erfolgt.

Die schriftlichen sowie die bei Abstimmungsterminen eingegangenen Anregungen und Hinweise wur-

den geprüft und – soweit relevant – in der Planung berücksichtigt.

gez.

Flore

Kassel, 2. Dezember 2013
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A. F e s t s e t z u n g e n    nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 9 BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132) und der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) werden festge-
setzt:

1. Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiete (GE 1 bis 2) gemäß § 8 BauNVO

1.1.1 Allgemein zulässig sind

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude

• Tankstellen

• Anlagen für sportliche Zwecke

In Anwendung von § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO werden folgende weitere Nutzungen allgemein zu-
gelassen:

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

1.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind:

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind

1.1.3 In Anwendung von § 1 Abs. 5, 6 und Abs. 9 BauNVO werden folgende Nutzungen als nicht zulässig 
festgesetzt:

• Vergnügungsstätten 

• Einzelhandelsbetriebe, Ausnahme siehe Textfestsetzung A 1.1.4

• Transport- und Speditions-Betriebe

1.1.4 In Anwendung von § 1 Abs. 9 BauNVO werden folgende Nutzungen als ausnahmsweise zulässig 
festgesetzt:

• Im Gebiet ansässige Handwerks- und Gewerbebetriebe dürfen auf einem der Betriebsfläche 
untergeordneten Teil von maximal 10% Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst 
hergestellt, weiterbearbeitet oder weiterverarbeitet haben oder die sie in ihrer handwerkli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder 
warten.

• Einzelhandelsbetriebe, die nicht großflächig sind und ohne zentrenrelevante Sortimente. 
Maßgeblich für die Bestimmung der Zentrenrelevanz ist die Liste auf der Seite 15 des 
Kommunalen Entwicklungsplans Zentren 2007 (KEP Zentren) vom Zweckverband Kassel.

1.2 Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO

1.2.1 Allgemein zulässig sind

• Wohngebäude

• Geschäfts- und Bürogebäude

• Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes

• sonstige Gewerbebetriebe

• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke

1.2.2 In Anwendung von § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO werden folgende Nutzungen als nicht zulässig 
festgesetzt:

• Tankstellen
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• Vergnügungsstätten i.S.d. §4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die über-
wiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

• Vergnügungsstätten i.S.d. §4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der Teile des Mischgebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind

1.2.3 In Anwendung von § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO werden folgende Nutzungen als nicht zulässig 
festgesetzt:

• Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von über 400 m²

• Transport- und Speditions-Betriebe

2. Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB)

2.1 Abweichende Bauweise in den Gewerbegebieten (GE 1 und 2)

In der abweichenden Bauweise im GE 1 und 2 werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand er-
richtet, die Länge dieser Hausformen ist nicht begrenzt.

2.2 Abweichende Bauweise im Mischgebiet (MI 2)

In der abweichenden Bauweise im MI 2 werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand an der 
Grenze zum GE 2 und ansonsten ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, die Länge dieser Haus-
formen ist nicht begrenzt.

3. Flächen für Versickerung und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (§ 9 (1) 14 und 20 BauGB)

3.1 Befestigung des Fuß- und Radweges  

Der öffentliche Fuß- und Radweg ist im Bereich des Gewerbegebiets wasserdurchlässig zu be-
festigen (z.B. wassergebundene Decke mit wasserdurchlässigem Unterbau).

3.2 Maßnahmenfläche M 1

3.2.1 Auf der zeichnerisch mit M1 bezeichneten Fläche im nördlichen Bereich des Geltungsbereichs sind 
auf einer Fläche von 3000 m² Nistplätze und Nahrungsflächen für Stechimmen anzulegen und dauer-
haft zu sichern bzw. erhalten.

3.2.2 Die Fläche M1 ist rundum einzuzäunen. Des Weiteren sind Hinweisschilder mit Informationen über 
das hier befindliche Wildbienenbiotop aufzustellen. 

3.2.3 Folgende Vorgaben und Ziele sind auf der Fläche M1 umzusetzen und deren Erhalt und Schutz 
dauerhaft sicherzustellen: 

• Anlage und Erhalt von Nahrungsflächen für Wildbienen mit Blütenpflanzen (Ruderal-
vegetation)

• Aufstellen und Erhalt von stehendem Totholz (Biotopholz) für oberirdisch nistende 
Wildbienen-Arten

• Anlage und Erhalt von vegetationsfreien bis vegetationsarmen Bodenflächen mit Sand oder 
Feinerde als Neststandort für bodenbrütende Wildbienen (ca. 10 m²)

3.3 Niederschlagswasser von öffentlichen Verkehrsflächen

Der Niederschlagsabfluss von öffentlichen Verkehrsflächen ist entsprechend dem natürlichen 
Abfluss, der sich im unversiegelten Zustand ergibt, zu begrenzen. 

Auf der Grundlage des Merkblattes DWA-M 153 („Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser“) ist die qualitative Unbedenklichkeit der Ableitung in die Gewässerverrohrung des 
„Mombachs“ nachzuweisen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung vor-
zusehen.

3.4 Niederschlagswasser von privaten Flächen

3.4.1 Private Grundstücksflächen

Der Niederschlagsabfluss von privaten Grundstücksflächen ist entsprechend dem natürlichen 
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Abfluss, der sich im unversiegelten Zustand ergibt, zu begrenzen.

Bei befahrbaren Flächen (z.B. Zufahrten, Stellplätze) ist auf der Grundlage des Merkblattes DWA-M 
153 („Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“) die qualitative Unbedenklichkeit der
Ableitung nachzuweisen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung vorzu-
sehen.

3.4.2 Dachflächen

Das Niederschlagswasser sämtlicher Dachflächen ist durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen 
auf den Privatgrundstücken, wie zum Beispiel Mulden, Mulden-Rigolen, Gründächer oder Regen-
wassernutzungsanlagen zu sammeln, zu verwerten und/oder gedrosselt in den öffentlichen Regen-
wasserkanal abzuleiten. Wird der Niederschlagsabfluss von privaten Dachflächen versickert,  ist die 
qualitative Unbedenklichkeit der Ableitung nach Merkblatt DWA-M 153 nachzuweisen.

4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen (§ 9 (1) 25a BauGB)

4.1 Dachbegrünung

4.1.1 Bei Neubauten in den Gewerbegebieten (GE 1 und GE 2) und Mischgebieten (MI 1 bis MI 3) sind 
Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu maximal 10 Grad Neigung zu mindestens 60% ihrer 
Dachfläche dauerhaft und flächenhaft zu begrünen. 

4.1.2 Dachflächen mehrerer Gebäude oder Gebäudeteile gelten als eine Dachfläche, wenn diese als ein 
Vorhaben genehmigt oder verwirklicht werden.

4.1.3 Die Dachbegrünungen sind als extensive Gründächer herzustellen (Substratstärke der durchwurzel-
baren Schicht: mindestens 5 cm).

4.2 Grundstücksfreiflächen

4.2.1 20 % der Grundstücksfläche in den GE- und MI-Gebieten sind dauerhaft zu begrünen und unver-
siegelt zu halten. Zulässig sind Bepflanzungen mit Bäumen und Sträuchern sowie Begrünung in 
Form von Rasen, Wiese, Bodendeckern. 

Für die Baum- und Strauchpflanzungen sind stadtklimafeste, orts- und landschaftstypische Arten zu 
verwenden und dauerhaft zu pflegen. 

4.3 Bäume an Straßen und Wegen

4.3.1 Entlang der Wolfhager Straße ist innerhalb der öffentlichen Grünfläche entsprechend der zeichne-
rischen Festsetzungen jeweils ein stadtklimafester, orts- und landschaftstypischer Baum als Hoch-
stamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen.

4.3.2 Die Lage der zeichnerisch festgesetzten Bäume kann dabei um jeweils bis zu 2m abweichen.

5. Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 (1) 25b BauGB)

5.1 Auf der zeichnerisch mit E1 bezeichneten Fläche an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs 
(Bereich Mombachstraße) sind die vorhandenen Busch- und Baumstrukturen dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen.

5.2 Im südlichen Bereich der mit E1 bezeichneten Fläche ist auf ihrer gesamten Länge die Anlage eines 
Fußwegs zulässig. Dieser Weg ist zu den Nahrungs- und Nistflächen für Wildbienen einzuzäunen 
(vgl.A 3.2.2). Eine Asphaltierung oder eine andere Art der Versiegelung des Weges ist nicht zulässig.

In den Einmündungsbereichen des Weges innerhalb der mit E1 bezeichneten Fläche (Einmündung 
in die Mombachstraße, Einmündung in den Fuß- und Radweg) ist dieser Weg auf der gesamten 
Breite der E1-Fläche zulässig. Außerdem ist die Anlage von (weiteren) Böschungen zulässig.

6 Öffentliche Grünfläche (§ 9 (1) 15 BauGB)

6.1 Innerhalb der öffentlichen Grünflächen, Zweckbestimmung Böschung und Verkehrsbegleitgrün, sind 
die vorhandenen Böschungen und Büsche und Bäume zu erhalten. 
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6.2 Entlang der Wolfhager Straße sind Zuwege zu den nördlich angrenzenden Grundstücken (Fußweg, 
Treppe) zulässig. Im Bereich des öffentlichen Fuß- und Radwegs sind Leitungstrassen zulässig. 

7 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 (1) 24 BauGB)

Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –V-3-8804.25.1 v. 
06.06.2007 des Landes NRW (im folgenden „Abstandserlass NRW“ genannt).

Die Grenzen der Abstandszonen A, B und C sind der Abbildung 1 zu entnehmen.

7.1 Ausschluss von Betrieben in der Abstandszone A

In der Abstandszone A sind unzulässig:

• die Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis VII (lfd. Nr. 1 bis 221) der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem 
Emissionsverhalten.

In der Abstandszone A sind ausnahmsweise zulässig:

• Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW, 
wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen 
oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen entsprechen und der 
ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen wird.

7.2 Ausschluss von Betrieben in der Abstandszone B

In der Abstandszone B sind unzulässig:

• die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW der Abstandsklassen 
I bis VI (lfd. Nr. 1 bis 199) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem 
Emissionsverhalten. 

In der Abstandszone B sind ausnahmsweise zulässig:

• Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW, 
wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen 
oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen der Abstandsklasse 
VII entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird.

7.3 Ausschluss von Betrieben in der Abstandszone C

In der Abstandszone C sind unzulässig:

• die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW der Abstandsklassen 
I bis V (lfd. Nr. 1 bis 160) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem 
Emissionsverhalten.

In der Abstandszone C sind ausnahmsweise zulässig:

• Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW, 
wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen 
oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen der Abstandsklasse 
VI entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird.

7.4 Ausschluss geruchsemittierender Betriebe und Anlagen

In den Gewerbegebieten GE 1 und 2 sind geruchsemittierende Betriebe und Anlagen unzulässig. 
Ausnahmsweise können geruchsemittierende Betriebe und Anlagen zugelassen werden, wenn durch
emissionsmindernde Maßnahmen eine Belästigung benachbarter schutzwürdiger Nutzungen aus-
geschlossen werden kann. Voraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit ist die Bestätigung 
der immissionsschutzrechtlichen Unbedenklichkeit durch die zuständige Immissionsschutzbehörde.
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7.5 Ausschluss von Störfallanlagen

In den Gewerbegebieten GE 1 und GE2 sind Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a 
BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären, unzulässig.

8 Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Ge-
bäuden mit Fassaden in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV die Fassaden und Dächer
von nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen mindestens die 
Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 Ausgabe November 1989 - Schallschutz im Hochbau erreicht 
werden. 

8.2 In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV sind bei Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Gebäuden für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme vorzusehen. In den aus-
gewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI sind bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von Gebäuden für nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehene Räume 
schallgedämmte Lüftungssysteme vorzusehen. Die Anforderungen der DIN 4109 Ausgabe Novem-
ber 1989 - Schallschutz im Hochbau müssen auch mit den schallgedämmten Lüftungssystemen in 
geöffnetem Zustand eingehalten werden.

8.3 In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI muss bei Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Gebäuden ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume, mit den notwendigen Fenstern auf der lärm-
abgewandten Seite liegen. Eine Seite in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI an der 
Holländischen Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem Fenster keine Sichtverbindung zur Hollän-
dischen Straße besteht. Eine Seite in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI an der 
Wolfhager Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem Fenster keine Sichtverbindung zur Wolfhager 
Straße besteht.

8.4 Die Grenzen der Lärmpegelbereiche sind der Abbildung 2 zu entnehmen.

B. Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen

Aufgrund § 81 Abs. 1 und 3 Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.01.2011, Gültigkeit vom 03.12.2010 bis 31.12.2015

1. Werbeanlagen (§ 81 (1) Nr. 1 und 7 HBO)

1.1 Als Werbeanlagen gelten die in §2 Abs. 1 Nr. 7 HBO aufgeführten Werbeanlagen.

1.2 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig. 

1.3 Anlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht sowie Projektionen und akustische Werbe-
anlagen sind unzulässig.

1.4 Werbemasten sind nur bis zu einer maximalen Höhe von 9 m zulässig.

C. Hinweise

1. Bodendenkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen, Abt. Archäologische und Paläontologische Denkmalpflege oder der Unteren Denk-
malschutzbehörde unverzüglich mitzuteilen.  (§20 HDSchG)

2. Kampfmittel

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet. Vor Beginn 
geplanter Bauarbeiten mit bodeneingreifenden Maßnahmen wird daher eine Sondierung auf Kampf-
mittel empfohlen.
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3. Altlasten

3.1 Es sind zwei Bereiche als Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnet (siehe zeichnerische Festset-
zungen). Bezüglich dieser Flächen ist eine Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Kassel vor-
zunehmen.

Bei Baumaßnahmen, bzw. Eingriffen in den Untergrund ist der anfallende Boden als belastet, bzw. 
verunreinigt einzustufen und nach abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen. Auch bei Nutzungs-
änderungen empfehlen sich ggfs. weitere Untersuchungen.

Das weitere Vorgehen ist in beiden Fällen mit dem Regierungspräsidium Kassel / Staatliches 
Umweltamt, Dezernat 31.5. abzustimmen.

3.2 Ehemaliges Esso-Tanklager

Baumaßnahmen sind im Vorfeld mit der Unteren Wasserbehörde / Unteren Bodenschutzbehörde 
abzustimmen, da je nach Tiefenlage des Bauwerks belasteter Bodenaushub anfällt oder Vorkehrun-
gen wegen möglicher Bodenluftbelastungen – z.B. in tiefer gelegenen Kellerräumen – zu treffen sind.

Die bestehenden Grundwassermessstellen auf dem Gelände sind zu erhalten bzw. in Abstimmung 
mit der Unteren Wasserbehörde / Unteren Bodenschutzbehörde zu verlegen

3.3 Bei jeglichen Bodeneingriffen sind die geltenden abfallrechtlichen und –fachlichen Regelungen zu 
beachten. Die zuständige Abfall- und/oder Altlasten-Bodenschutzbehörde ist zu beteiligen.

4. Verkehrslärm

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bauherrn/ 
Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Schallschutz-Nachweis auf Grundlage der DIN 4109 zu 
erbringen. 

Das resultierende Schalldämm-Maß ist das in Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 
aufgeführte erforderliche bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Fassade eines Raumes erhöht 
oder gemindert um den Korrekturwert der Tabelle 9 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 für das 
Verhältnis von Raumfassadenfläche zu Raumgrundfläche. Das resultierende Schalldämm-Maß der 
Fassade muss am Bau im eingebauten Zustand erreicht werden. Die ausgewiesenen Lärm-pegel-
bereiche erfordern nach Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 die in der Tabelle auf-
geführten erforderlichen Schalldämm-Maße. Wenn durch Grundrissanordnung und Fassaden-
gestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird, kann mit 
schalltechnischem Nachweis durch Gutachten und Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes von den Festsetzungen abgewichen werden. 
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Lärmpegel-
bereich 
(LPB)

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
tags

Erforderliche Schalldämm-Maße für

Aufenthaltsräume in
Wohnungen, Unterrichts-
räume, Schlafräume in

Beherbergungsstätten u. ä.

Büroräume1 u. ä.

Erforderlicher R’w,res des Außenbauteiles in dB
II 56 bis 60 30 30
III 61 bis 65 35 30
IV 66 bis 70 40 35
V 71 bis 75 45 40
VI 76 bis 80 50 45

Quelle DI� 4109:1989-11 „Schallschutz im Hochbau; Anforderung und �achweise“

Zugänglichkeit der �orm- und Richtlinienblätter:

Die genannten DI�-�ormblätter sind bei der Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin zu beziehen. Die genannten �ormen 

und Richtlinien sind bei dem Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt.

5. Brandschutz

5.1 Sind im Plangebiet Gebäude mit  Brüstungshöhen über 8m über dem Gelände errichtet, ist sicher zu 
stellen, dass je ein Fenster einer Nutzungseinheit über eine Feuerwehrdrehleiter zu erreichen ist 
(Feuerwehrzufahrt).

5.2 Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt
sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen 
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des 
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Feuerwehrzufahrten müssen bis zu einer Höhe von 3,50m 
von Bewuchs frei gehalten werden.

5.3 Flächen für die Feuerwehr sind nach DIN 14090 auszulegen. Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen 
und Bewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
bis zu 10t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16t befahren werden können. Decken die 
befahren werden können, müssen der DIN 1055-3 (3 2006 Ziffer 6.4.4) entsprechen.

5.4 Ausreichende Löschwasserversorgung (DVGW Arbeitsblatt W 405) über Hydranten im Abstand von 
nicht mehr als 100m ist sicher zu stellen.

5.5 Einrichtungen für die Feuerwehr wie Hydranten und Einspeisevorrichtungen sind gemäß DVGW 
Arbeitsblatt W 405 und W 331 auszuführen und sind von Bewuchs frei zu halten.

6. Baumschutzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der 
Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung.

7. Stellplatzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung
von Stellplätzen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder vom für das Gebiet der Stadt 
Kassel in der jeweils gültigen Fassung.
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Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz  
 
 
 

Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssper re für das Gebiet des  
Unterstadtbahnhofs vom 00.00.2014 (in Kraft getrete n: 00.00.2014) 

 
 
Aufgrund des § 14 (1), § 16 und § 17 (3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218),hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung 
am 00.00.2014 folgende Satzung erneut beschlossen: 
 
 

§ 1  
Zu sichernde Planung 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 07.02.2011 beschlos-
sen, für das in § 2 näher beschriebene Gebiet den Bebauungsplan Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ 
aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wird für dieses Gebiet hiermit erneut eine Veränderungs-
sperre erlassen.  
 
 

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre wird begrenzt von der Mombachstraße, der 
Holländischen Straße, dem Westring und der Wolfhager Straße und ist in dem beiliegenden Lage-
plan, der Bestandteil der Satzung ist, näher dargestellt. Er umfasst in der Gemarkung Kassel, Flur 
15 die Flurstücke  
1/3, 1/8, 11/3, 119/42, 119/43, 13, 17/10, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/5, 17/6, 18/1, 
18/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 20, 23/1, 23/5, 23/7, 296/22, 297/22, 298/21, 363/6, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 
4/17, 4/18, 4/19, 4/2, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30,  457/2, 504/2, 
506/2, 507/2, 508/2, 510/2, 540/17, 541/17, 557/1, 640/11 653/2 und 7/1, 
sowie in der Gemarkung Kassel, Flur 48 die Flurstücke 
119/22, 119/23, 119/28, 119/29, 119/30, 119/33, 119/34, 119/35, 119/36, 119/37, 119/38, 119/39, 
119/40, 119/41 und 406/119. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkung der Veränderungssperre  

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind 

a. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen zum Inhalt haben, und 

b. Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Abla-
gerungen einschließlich Lagerstätten; 
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2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssper-
re eine Ausnahme zugelassen werden. 
 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungs sperre 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf 
von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist 
der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 (1) BauGB abgelau-
fene Zeitraum anzurechnen. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. Wenn besondere 
Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem weiteren Jahr nochmals verlän-
gern. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit ein Bebauungsplan 
für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.  
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I. Zusammenfassung 
Die Stadt Kassel plant die Ausweisung eines Misch- und Gewerbegebietes zwischen der 
Mombachstraße, der Holländischen Straße, dem Westring und der Wolfhager Straße. Dazu ist 
die Aufstellung des Bebauungsplans V/15 „Unterstadtbahnhof“ durch die Stadt Kassel 
geplant. Um Konflikte durch Immissionen an benachbarten Wohngebäuden zu vermeiden, 
müssen im Bebauungsplan Festlegungen, die einen ausreichenden Immissionsschutz 
gewährleisten, getroffen werden. Weiterhin muss untersucht werden, ob sich durch den 
Verkehr aus dem neuen Plangebiet und dem Neubau der Erschließungsstraße zu dem 
Plangebiet Konflikte durch Verkehrslärm an benachbarten Wohnbebauungen ergeben.  

Das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern wurde beauftragt, die 
Begründung der Festsetzungen zur Vermeidung von Konflikten durch Immissionen 
auszuarbeiten. 
 

Gewerbelärm 

Die Gliederung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des Abstandserlasses des Landes 
NRW. Durch die Zonierung des Gebietes mit Hilfe des Abstandserlasses wird Vorsorge zum 
Schutz der Nachbarschaft des Plangebietes vor möglichen Immissionen (Luftschadstoffe, 
Lärm, Gerüche...) getroffen. Der Abstandserlass wird über NRW hinaus in der ganzen 
Bundesrepublik angewendet und wird auch von Gerichten als antizipiertes 
Sachverständigengutachten gewertet. Wie in der Broschüre zum Abstandserlass aufgeführt, 
ist „Die Anwendung des Abstandserlasses in der Planungspraxis ... durch die Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden (beispielhaft 
dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 – 7D142/04NE ).“ In der aktuellen Auflage des 
Abstandserlasses ist der Stand der Technik des Immissionsschutzes berücksichtigt und durch 
den Aufbau der Festsetzungen für den Bebauungsplan werden auch Entwicklungen des 
Standes der Technik berücksichtigt.  

 
Die nächstgelegenen Wohnnutzungen Nutzungen im Umfeld des geplanten Bebauungsplanes 
V/15 „Unterstadtbahnhof) (siehe auch Karte 2) sind: 
 Wohngebiet nördlich der Mombachstraße (Allg. Wohngebiet) 
 Mischgebiet südlich der Mombachstraße  
 Mischgebiet im östlichen Teil des Plangebietes 
 Mischgebiete an der Holländischen Straße südlich des Westrings 
 Mischgebiet an der Giessbergstraße 
 Mischgebiet südlich der Wolfhager Straße (bisheriges Gewerbegebiet mit einzelnen 

Wohnhäusern entwickelt sich zu einem Mischgebiet) 
Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen an den Wohngebäuden an der Holländischen 
Straße südlich des Westrings durch die Parkplätze und die Laderampe einen 
Nahversorgungszentrums vor. Das Mischgebiet nördlich der Wolfhager Straße besteht aus 
einen Nebeneinandergrenzen von Wohnen und Gewerbe. Hier wird pauschal davon 
ausgegangen, dass die gewerblichen Nutzungen in dem Mischgebiet selbst die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits ausschöpfen. Dadurch ist für die bestehenden 
Betriebe der maximale Entwicklungsspielraum gegeben. Ebenso wird für das Mischgebiets 
an der Giessbergstraße angenommen, dass die Immissionsrichtwerte durch das bestehende 
Gewerbe südöstlich des Westrings schon ausgeschöpft werden. Ebenso wird für das 
Mischgebiet im östlichen Planbereich angenommen, dass die Betriebe im Mischgebiet die 
Immissionsrichtwerte selbst ausschöpfen.  
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Die heute schon im Plangebiet ansässigen Betriebe (Baustoffhandel, Brennstoffhande, 
Kfz-Werkstatt) werden nicht zur Vorbelastung gezählt sonder der Zusatzbelastung aus dem 
Plangebiet zugeordnet.  

An der Wohnbebauung an der Mombachstraße liegen keine relevanten 
Vorbelastungen durch Gewerbelärm vor. Maßgeblich für die Gliederung des Plangebietes 
sind aufgrund der empfindlichen Nutzungen das allgemeine Wohngebiet an der 
Mombachstraße und aufgrund der bestehenden Vorbelastungen das Mischgebiet an der 
Wolfhager Straße. Aufgrund des geringen Abstandes zum Plangebiet ist außerdem das östlich 
geplante Mischgebiet für die Zonierung des östlichen Plangebietes der maßgebliche 
Immissionsort. Die Mischgebiete an der Holländischen Straße und an der Giessbergstraße 
liegen deutlich weiter von dem Plangebiet entfernt und sind deshalb für die Zonierung nach 
Abstandserlass nicht die maßgeblichen Immissionsorte.  

Der Abstand zwischen dem Wohngebiet an der Mombachstraße zum Gewerbegebiet 
(nächstgelegen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt zwischen 25 m (westlicher Rand) und 
70 m (östlicher Rand). Zum Schutz eines allgemeinen Wohngebietes kann die 
Abstandsklasse gemäß Abstandserlass um eine Abstandsklasse verringert werden, da die 
Zonierungen nach Abstandserlass auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen. 
Deshalb werden hier schon in einem Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII 
(100 m) zugelassen. Bis zu einem Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-
VII ausgeschlossen und nur die Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit 
Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m 
zum Wohngebiet Mombachstraße sind Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und 
Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines 
ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 100 m zum Wohngebiet 
Mombachstraße sind Betriebe der Abstandsklassen I-V unzulässig und Betriebe der 
Abstandsklasse V (300 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. 

Der Abstand zwischen dem Mischgebiet an der Wolfhager Straße zum Gewerbegebiet 
(nächstgelegen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt zwischen 20 m (östlicher Rand) und 
50 m (westlicher Rand). Zum Schutz eines Mischgebietes kann die Abstandsklasse gemäß 
Abstandserlass um zwei Abstandsklassen verringert werden, da die Zonierungen nach 
Abstandserlass auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen. Für das Mischgebiet wird 
aber angenommen, dass hier schon Vorbelastungen vorliegen, so dass die zulässigen 
Abstandsklassen nur um eine Abstandsklasse verringert werden. Deshalb werden hier schon 
ab einem Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m) zugelassen. Bis zu 
einem Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-VII ausgeschlossen und nur 
die Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m zum Mischgebiet Wolfhager 
Straße sind Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse 
VI (200 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes 
zulässig. Ab einem Abstand von 100 m zum Mischgebiet Wolfhager Straße sind Betriebe der 
Abstandsklassen I-V unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse V (300 m) nur 
ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. 

Zum Schutz des geplanten Mischgebietes wird die Abstandsklasse gemäß 
Abstandserlass um eine Abstandsklassen verringert, da die Zonierungen nach Abstandserlass 
auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen, für das Mischgebiet aber angenommen 
wird, dass hier schon Vorbelastungen vorliegen. Deshalb werden hier schon ab einem 
Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m) zugelassen. Bis zu einem 
Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-VII ausgeschlossen und nur die 
Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m zum geplanten Mischgebiet sind 
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Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m) 
nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab 
einem Abstand von 100 m zum geplanten Mischgebiet sind Betriebe der Abstandsklassen I-V 
unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse V (300 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis 
eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. 

 
Bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird für Mischgebiete die gleiche 

Anforderung an die zulässige Geruchshäufigkeit von 10 % gestellt wie an Wohngebiete. 
Würde das Plangebiet auf Grundlage dieser Anforderungen gegliedert, wären nur nicht 
wesentlich störende Betriebe in dem Plangebiet zulässig und die Betriebe der 
Abstandsklassen I bis VII unzulässig. Deshalb wird empfohlen, geruchsemittierende Betriebe 
im Plangebiet nur ausnahmsweise zuzulassen und die Gliederung des Plangebietes 
entsprechend der oben beschriebenen Kriterien vorzunehmen. 

Für die in Karte 2 dargestellten Teilflächen des Bebauungsplanes werden die 
unzulässigen Anlagen und ausnahmsweise zulässigen Anlagen entsprechend der oben 
aufgeführten Auswertung nach Abstandserlass NRW vorgeschlagen. Ausnahmsweise 
zugelassen werden können dabei Anlagen der nächsten niedrigeren Abstandsklasse, wenn 
diese in ihrem Emissionsverhalten denen der zulässigen Anlagen entsprechen und dies durch 
Gutachten nachgewiesen wird. 

In der Seveso-II Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG geändert durch die Richtlinie 
2003/105/EG der EU) ist in Artikel 12 zum Schutz von Wohngebieten, öffentlich genutzten 
Gebäuden und Gebieten, wichtigen Verkehrswegen und Freizeitgebieten und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen 
Gebieten eine Regelung zur Überwachung von der Ansiedlung gefordert. Aufgrund der 
geringen Abstände zu den benachbarten Wohnnutzungen sollten Störfallanlagen im 
Plangebiet ausgeschlossen werden. 
 

Für die in Karte 2 dargestellten Zonen schlage ich folgende Festsetzungen vor: 
 
Ausschluss geruchsemittierender Betriebe und Anlagen 
In dem Gewerbegebiet sind geruchsemittierende Betriebe und Anlagen unzulässig. Gem.§ 31 
(1) BauGB sind geruchsemittieredende Betrieb und Anlagen ausnahmsweise zulässig, wenn 
durch emissionsmindernde Maßnahmen eine Belästigung benachbarter schutzwürdiger 
Nutzungen ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit 
ist die Bestätigung der immissionsschutzrechtlichen Unbedenklichkeit durch die zuständige 
Immissionsschutzbehörde. 
 
Ausschluss von Störfallanlagen 
In dem Gewerbegebiet sind Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG 
bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären, unzulässig. 
 
Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 des Landes NRW. 
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Abstandszone A 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VII (lfd. Nr. 1 bis 221) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 

Abstandszone B 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 bis 199) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 

Abstandszone C 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 bis 160) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 

  



B6640 VIII 
 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
 

Verkehrslärm 

Durch den Neubau der Erschließungsstraße werden an den benachbarten Gebäuden an der 
Wolfhager Straße 53 mit Beurteilungspegel von 51 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts deutlich 
unterschritten. Schallschutzmaßnahmen durch den Straßenneubau sind nicht erforderlich. 

Durch das neue Plangebiet kommt es auf der Wolfhager Straße zu einer 
Verkehrszunahme und damit zu einer geringen Zunahme des Verkehrslärms tagsüber von 0,1 
dB an den Gebäuden an dieser Straße. Am Gebäude Wolfhager Straße 53 steigt der 
Verkehrslärm von 69,4 auf 69,5 dB(A) tags und von 61,7 auf 61,8 dB(A) nachts an. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts 
werden schon im Bestand deutlich überschritten. Die Grenze, ab derer nach der 
Lärmschutzrichtlinie Straßenverkehr verkehrsrechtliche Maßnahmen geprüft werden können, 
von 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht für Mischgebiete wird auch mit dem 
Plangebiet unterschritten. Deshalb sind keine zusätzlichen Konflikte durch die 
Verkehrslärmzunahme von 0,1 dB im Umfeld des Plangebietes zu erwarten. 

Teile des Plangebietes liegen in den Lärmpegelbereichen II – VI. Für diese schreibt 
die DIN 4109 ein Mindestschalldämmmaß von 30 - 45 dB für Büroräume und von 30 bis 
50 dB für Wohnungen vor. Die Fassadenbereiche an der Holländischen Straße liegen in den 
Lärmpegelbereichen V und VI. Ab dem Lärmpegelbereich III sollten Festsetzungen zum 
Schutz vor Verkehrslärm getroffen werden.  

Aus diesem Grund schlagen wir folgende Formulierung zur Aufnahme in den B-Plan 
vor: 

 
Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Gebäuden mit Fassaden in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV die Fassaden 
und Dächer von nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen 
Räumen mindestens die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß den 
ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 Ausgabe November 
1989 - Schallschutz im Hochbau erreicht werden.  
In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV sind bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Gebäuden für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme 
vorzusehen. In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI sind bei Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden für nicht nur vorübergehend zum 
Aufenthalt von Menschen vorgesehene Räume schallgedämmte Lüftungssysteme vorzusehen. 
Die Anforderungen der DIN 4109 Ausgabe November 1989 - Schallschutz im Hochbau 
müssen auch mit den schallgedämmten Lüftungssystemen in geöffnetem Zustand eingehalten 
werden. 
In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI muss bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Gebäuden ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume, mit den notwendigen Fenstern 
auf der lärmabgewandten Seite liegen. Eine Seite in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V 
und VI an der Holländischen Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem Fenster keine 
Sichtverbindung zur Holländischen Straße besteht. Eine Seite in den ausgewiesenen 
Lärmpegelbereichen V und VI an der Wolfhager Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem 
Fenster keine Sichtverbindung zur Wolfhager Straße besteht. 
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Hinweise:  
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom 
Bauherrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Schallschutz-Nachweis auf 
Grundlage der DIN 4109 zu erbringen.  
Das resultierende Schalldämm-Maß ist das in Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 
aufgeführte erforderliche bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Fassade eines Raumes erhöht 
oder gemindert um den Korrekturwert der Tabelle 9 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 für 
das Verhältnis von Raumfassadenfläche zu Raumgrundfläche. Das resultierende Schalldämm-
Maß der Fassade muss am Bau im eingebauten Zustand erreicht werden. Die ausgewiesenen 
Lärmpegelbereiche erfordern nach Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 die in der 
Tabelle aufgeführten erforderlichen Schalldämm-Maße. Wenn durch Grundrissanordnung und 
Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht 
wird, kann mit schalltechnischem Nachweis durch Gutachten und Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes von den Festsetzungen abgewichen werden.  
 
 
Lärmpegelbereich 
(LPB) 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel tags Erforderlichen Schalldämm-Maße für 

  Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Unterrichtsräume, 
Schlafräume in 

Beherbergungsstätten 
u. ä. 

Büroräume1 u. ä. 

  Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 
II 56 bis 60 30 30 
III 61 bis 65 35 30 
IV 66 bis 70 40 35 
V 71 bis 75 45 40 
VI 76 bis 80 50 45 

 
Quelle DIN 4109:1989-11 „Schallschutz im Hochbau; Anforderung und Nachweise“ 
Zugänglichkeit der Norm- und Richtlinienblätter: 
Die genannten DIN-Normblätter sind bei der Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin zu beziehen. 
Die genannten Normen und Richtlinien sind bei dem Deutschen Patentamt archivmäßig 
gesichert niedergelegt. 
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1 Einleitung 
1.1 Aufgabenstellung 
Die Stadt Kassel plant die Ausweisung eines Misch- und Gewerbegebietes zwischen der 
Mombachstraße, der Holländischen Straße, dem Westring und der Wolfhager Straße. Dazu ist 
die Aufstellung des Bebauungsplans V/15 „Unterstadtbahnhof“ durch die Stadt Kassel 
geplant. Um Konflikte durch Immissionen an benachbarten Wohngebäuden zu vermeiden, 
müssen im Bebauungsplan Festlegungen, die einen ausreichenden Immissionsschutz 
gewährleisten, getroffen werden. Weiterhin muss untersucht werden, ob sich durch den 
Verkehr aus dem neuen Plangebiet und dem Neubau der Erschließungsstraße zu dem 
Plangebiet Konflikte durch Verkehrslärm an benachbarten Wohnbebauungen ergeben.  

Das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern wurde beauftragt, die 
Begründung der Festsetzungen zur Vermeidung von Konflikten durch Immissionen 
auszuarbeiten. 
1.2 Verwendete Unterlagen 
Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: 
„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“, Bonn, 26. August 1998 

 DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz – Verkehrslärmschutz-
verordnung, 1990 

 DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 2002 
 Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau. Berechnungsverfahren. 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 
 „Parkplatzlärmstudie“, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete  

Auflage, 2007 
 DIN 4109 : „Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise“, November 

1989 
 RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990 
 Schall 03 „Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen“, 

Deutsche Bundesbahn, 1990  
 Abstandserlass NRW 2007 
 DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Dezember 2006 
 Angaben zu Verkehrsaufkommen auf den umliegenden Straße für den Bestand 2010, 

Stadt Kassel 
 B-Plan Entwurf ViaPlan Marburg, August 2013 

2 Grundlagen 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
Frequenz und Schalldruckpegel 

Eine Schallwelle entsteht dadurch, dass Luftteilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht 
werden und Druckschwankungen verursachen. Der größte Schwingungsausschlag (Ampli-
tude) p als Maß der Druckschwankungen in der Einheit Pascal (Pa) und die Frequenz f (An-
zahl der Druckschwankungen pro Sekunde) in der Einheit Hertz (Hz) sind die beiden cha-
rakteristischen Größen einer Schallwelle. Eine Schallwelle mit nur einer Frequenz wird als 
Ton bezeichnet, die Überlagerung von Schallwellen vieler verschiedener Frequenzen und 
verschiedener Amplituden als Geräusch oder, wenn es als lästig empfunden wird, üblicher-
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weise als Lärm. Wird ein Geräusch in seine Frequenzteile zerlegt, so erhält man das 
Frequenzspektrum. 

Die Schalldruckempfindlichkeit des Ohres reicht von 20 x 10-6 Pa (Hörschwelle bei 
2.000 Hz, mit Po bezeichnet) bis etwa 20 Pa (Schmerzschwelle), was einem Empfindlich-
keitsbereich von 1:1.000.000 entspricht. Um jedoch derart große Zahlen in den 
Berechnungen zu vermeiden, wurde ein logarithmischer Maßstab und in diesem 
Zusammenhang der Schalldruckpegel L (kurz: Schallpegel) mit der Recheneinheit dB 
(Dezibel) eingeführt. Auf dieser Skala reicht dann die Empfindlichkeit des Ohres von 0 bis 
120 dB. 

Der logarithmische Maßstab hat zur Folge, dass zwei Schallquellen mit dem gleichen 
Schalldruck pI und damit dem gleichen Schallpegel LI nicht zusammen einen Gesamtschall-
pegel von 2 x LI, sondern von LI + 3 dB erzeugen. 
Frequenzbewertung 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch Geräusche gleichen Schallpegels bei tiefen 
und hohen Frequenzen leiser hört als bei etwa 1.000 bis 6.000 Hz. Deshalb werden zwei 
Töne gleichen Schallpegels, aber unterschiedlicher Frequenz verschieden laut empfunden. 
Dieser Effekt ist bei leisen Geräuschen sehr stark ausgeprägt; bei sehr lauten Geräuschen 
verschwindet er aber fast vollständig. 

Um diesen Eigenschaften des menschlichen Gehörs gerecht zu werden, wurden Fre-
quenzbewertungen eingeführt. Mit ihnen werden die Schallpegel im Bereich unterhalb 
1.000 Hz und oberhalb 5.000 Hz vermindert, im Zwischenbereich dagegen teilweise erhöht. 
Diese Frequenzbewertungen mit den Kennzeichnungen A, B und C gelten für folgende 
Schallpegelbereiche: 

Schallpegel kleiner als 55 dB  A-Bewertung 
Schallpegel zwischen 55 und 85 dB B-Bewertung 
Schallpegel größer als 85 dB  C-Bewertung 

Die so ermittelten Schallpegel werden mit dem Buchstaben der jeweiligen Bewertung 
gekennzeichnet, z. B. dB(A). Zur Lärmbewertung hat sich international die A-Bewertung 
durchgesetzt. 
Zeitliche Mittelung 

Typisch für den Verkehrslärm ist, dass die Geräusche unregelmäßig auftreten und der jewei-
lige Schallpegel stark schwankt. Um hier Vergleiche anstellen zu können, wurde eine Mitte-
lung zeitlich schwankender Geräusche eingeführt. Dabei wird die im betrachteten Zeitraum 
bei schwankenden Schallpegeln insgesamt abgestrahlte Schallenergie ermittelt und daraus ein 
konstanter Schallpegel bestimmt, der derselben Schallenergie, verteilt über denselben Zeit-
raum entspricht. 

Mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle nimmt der Immissionspegel stark 
ab. Eine Abstandsverdoppelung im Nahbereich führt zu einer Abnahme von ca. 3 dB(A), im 
Fernbereich um ca. 4 dB(A). Bewuchs und Bebauung zwischen Straße und Immissionsort 
führen zu zusätzlichen Pegelminderungen. 
Einfluss von Wind und Temperatur 

Da sich Wind- und Schallgeschwindigkeit überlagern, erhält man unterschiedliche Schallaus-
breitungsbedingungen mit und gegen den Wind. Bei der Berechnung von Immissionspegeln 
werden solche Witterungseinflüsse dadurch berücksichtigt, dass immer eine leichte 
Mitwindsituation zugrunde gelegt, also ein ungünstiger Fall betrachtet wird. 
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Bestimmung von Emissionen und Immissionen 

Der Emissionspegel 

Bei der Planung von Verkehrswegen oder der Ansiedlung von Wohnungen stellt sich vor 
allem für Anwohner die Frage, welche Schallpegel nach der Realisierung dieser Maßnahmen 
zu erwarten sind. 

Beim Erstellen entsprechender Prognosen wird zunächst der Emissionspegel ermittelt. 
Darunter ist der zu erwartende Mittelungspegel zu verstehen, bezogen auf eine Entfernung 
von 25 Metern zur jeweiligen Fahrbahnmitte bei freier Schallausbreitung und getrennt für die 
Tageszeit (6 bis 22 Uhr) und die Nachtzeit (22 bis 6 Uhr). Für gewerbliche Anlagen und 
Sportstätten wird der Schallleistungspegel bestimmt, der von der Anlage oder Teilen der An-
lage verursacht werden wird. Diese Schallleistungen werden dann je nach räumlicher Vertei-
lung der Schallquellen zu Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen umgerechnet. 

Der Immissionspegel 

Liegt der Emissionspegel vor, wird in einem zweiten Schritt der Immissionspegel ermittelt. 
Darunter versteht man den am Immissionsort, z. B. vor einem Hausfenster auftretenden 
Mittelungspegel. Bei seiner Berechnung werden die örtlichen Verhältnisse wie Abstände von 
den Straßenwegen, Abschirmung durch Wände usw. berücksichtigt. 
 
Lärmwirkungen 

Vegetative und physiologische Wirkungen 

Die Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems durch Geräusche ruft weitere 
Reaktionen hervor, z. B.: 

a) Erhöhung der Muskelspannung und Hautfeuchtigkeit 
b) Verengung der peripheren Hautgefäße und Absinken der Hauttemperatur 

Diese Reaktionen entziehen sich der menschlichen Willenskontrolle. Ihre Reizschwellen lie-
gen unterschiedlich hoch. Die Hautfeuchtigkeit erhöht sich z. B. bei einer Pegelzunahme von 
3 bis 5 dB(A), die peripheren Hautgefäße verengen sich bei Pegelsteigerungen von 5 bis 
10 dB(A). Auch die Art der Reaktionen ist individuell sehr unterschiedlich. 
Störungen von Schlaf und Entspannung 

Um einschlafen zu können, muss der Organismus zur Ruhe kommen. Dem können 
Schallreize jedoch entgegenwirken, so z. B., wenn starke Pegelschwankungen ohne längere 
Geräuschpausen, hohe Spitzenpegel, lästige oder informationshaltige Geräusche (z. B. 
Geflüster) auftreten. 

Störungen von Leistungen 

Leistungen können durch störende Geräusche beeinträchtigt werden. Kreatives Denken, Pro-
blemlösungsaktivität und Konzentration werden eher gestört als einfachere, sich wiederho-
lende Tätigkeiten. Hierbei sind jedoch Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Ablenkbarkeit, 
Motivation usw. von größter Bedeutung für das Ausmaß der Störung. 
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3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 
Nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ sollen folgende Orientierungswerte bei der 
Planung in der Nachbarschaft eingehalten werden. Bei den Orientierungswerten handelt es 
sich um Werte, die getrennt für Gewerbelärm und Verkehrslärm von allen Lärmemittenten 
(auch außerhalb des Plangebietes) gemeinsam eingehalten werden sollen. In Kapitel 1.2 der 
DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 wird ausgeführt:“Die in Abschnitt 1.1 genannten 
Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den 
Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der 
städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger 
Planungsgrundsatz neben anderen Belangen – z.B. dem Gesichtpunkt der Erhaltung 
überkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer entsprechenden 
Zurückstellung des Schallschutzes führen.“ 
 
Nutzung Orientierungswerte 
 Tag 

[dB(A)] 
Nacht 

[dB(A)] 
Kurgebiete, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 35 
Reine Wohngebiete 50 35 
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 
Gewerbegebiet 65 50 
Industriegebiet 70 70 
Tabelle 3-1: Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbelärm 

 
Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 
 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 
Krankenhäuser 45 35 
Reine Wohngebiete 50 40 
Allgemeine Wohngebiete 55 45 
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 
Gewerbegebiete 65 55 
Tabelle 3-2: Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm 

Für den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten folgende 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung 
 
Nutzung Immissionsgrenzwerte 
 Tag 

dB(A) 
Nacht 
dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47 
Reine und allgemeine Wohngebiete und Klein-
siedlungsgebiete 

59 49 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 54 
Gewerbegebiet 69 59 
Tabelle 3-3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung 

Unterschiedliche Lärmarten wie Gewerbelärm und Verkehrslärm werden getrennt beurteilt. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 beziehen sich jeweils getrennt auf die unterschied-
lichen Schallquellenarten. 
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4 Hindernisse 
Bei der Berechnung der Lärmimmissionen werden die Bestandsgebäude berücksichtigt. Die 
Gebäudehöhen (Traufhöhen) wurden vor Ort abgeschätzt bzw. dem digitalen Gebäudemodell 
der Stadt Kassel entnommen und in dem Berechnungsmodell angesetzt. Das Gelände 
entstammt den, von der Stadt Kassel zur Verfügung gestellten Höhendaten.  
5 Benachbarte Wohngebiete 
Die nächstgelegenen Wohnnutzungen Nutzungen im Umfeld des geplanten Bebauungsplanes 
„Unterstadtbahnhof) (siehe auch Karte 2) sind: 
 Wohngebiet nördlich der Mombachstraße (Allg. Wohngebiet) 
 Mischgebiet südlich der Mombachstraße  
 Mischgebiet im östlichen Teil des Plangebietes 
 Mischgebiete an der Holländischen Straße südlich des Westrings 
 Mischgebiet an der Giessbergstraße 
 Mischgebiet südlich der Wolfhager Straße (bisheriges Gewerbegebiet mit einzelnen 

Wohnhäusern entwickelt sich zu einem Mischgebiet) 
 
6 Immissionen durch Industrie- und Gewerbeansiedlungen 
6.1 Methoden der Immissionsschutz-Festsetzungen  
Zur Vermeidung von Konflikten durch Immissionen an benachbarten Wohngebäuden, 
müssen im Bebauungsplan Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ Festlegungen, die einen 
ausreichenden Immissionsschutz gewährleisten, getroffen werden. Zur Regelung der 
zulässigen Lärmemissionen können Emissionskontingente für die Teilflächen des 
Plangebietes festgelegt werden. Diese Emissionskontingente dienen der Berechnung von 
zulässigen Immissionsanteilen, die von zukünftigen Betrieben an den benachbarten 
Wohngebäuden eingehalten werden müssen.  

Alternativ dazu kann das Plangebiet auch nach dem Abstandserlass des Landes NRW 
gegliedert werden. In diesem Fall werden für Teilflächen Betriebe und Anlagen für 
Teilflächen ausgeschlossen, wenn zu erwarten ist, dass aufgrund zu geringer Abstände von 
diesen Betrieben Immissionskonflikte verursacht werden könnten. 

Die Ansätze der Regelung des Immissionsschutzes unterscheiden sich grundlegend in 
der Regelung der Immissionssituation. In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede in der 
Art der Festsetzungen aufgeführt. 
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 Zonierung nach 

Abstandserlass 
Lärmkontingentierung 

Berücksichtigung anderer 
Immissionen 
(Luftschadstoffe, Gerüche, 
Störfallpotential) 

Ja Nein, es wird ausschließlich 
der Lärm geregelt 

Ist sichergestellt, dass 
durch die B-Plan-
Festsetzungen die 
Immissionsrichtwerte der 
TA-Lärm zukünftig nicht 
überschritten werden? 

Nein. Die Zonierung regelt 
nur die planungsrechtliche 
Zulässigkeit. Es besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass es nicht zu Immissions-
konflikten kommt. Der 
Nachweis der immissions-
schutzrechtlichen Ver-
träglichkeit muss im Bau-
genehmigungsverfahren 
erbracht werden. Hier besteht 
aber ein Genehmigungs-
anspruch, wenn die neue 
Anlage 10 dB unter den 
Immissionsrichtwerten der 
TA-Lärm bleibt. Weisen 10 
Betriebe nach, dass sie 10 dB 
unter dem Immissions-
richtwert der TA-Lärm 
bleiben, erreichen sie zu-
sammen einen Gesamtpegel 
in Höhe des Immissions-
richtwertes. Erfahrungsgemäß 
werden Gewerbegebiete aber 
nicht zu 100 % von Betrieben 
belegt, die alle am kritischen 
Immissionsort den möglichen 
Immissionsrichtwert-10 dB 
ausschöpfen. 

Ja. Die Zonierung regelt die 
zukünftigen Immissionen 
aus dem Plangebiet abschlie-
ßend. Der Nachweis, dass 
die zulässigen Emissions- 
bzw. Immissionskontingente 
eingehalten werden, muss 
ebenfalls im Baugenehmi-
gungsverfahren erbracht 
werden (wie auch der 
Nachweis für mögliche 
andere Immissionen) 

Besteht für den Investor 
langfristige Planungs-
sicherheit? 

Nein. Durch Ausschöpfen von 
zulässigen Immissions-
anteilen durch Nachbar-
betriebe kann der noch 
mögliche Immissionsanteil 
eines Betriebes in Zukunft 
schrumpfen. (Windhund-
Prinzip) 

Ja, bezogen auf Lärm-
emissionen. Mit Kauf des 
Grundstückes ist festgelegt, 
wie hoch der zulässige 
Immissionsanteil in der 
Nachbarschaft sein darf. 
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 Zonierung nach 
Abstandserlass 

Lärmkontingentierung 

Wann muss ein Betrieb ein 
Lärmgutachten 
beauftragen? 

Im Baugenehmigungs-
verfahren zum Nachweis der 
Immissionsverträglichkeit, 
falls es sich um einen 
emittierenden Betrieb handelt. 
Sicherheitshalber sollten 
Betriebe schon vor 
Flächenkauf die immis-
sionsschutzrechtliche 
Machbarkeit prüfen lassen. 

Im Baugenehmigungs-
verfahren zum Nachweis der 
Immissionskontingente. Der 
Betrieb sollte sicherheits-
halber schon vor 
Flächenkauf die 
immissionsschutzrechtliche 
und planungsrechtliche 
Machbarkeit prüfen lassen. 

Können Ausnahmen von 
den Festsetzungen gemacht 
werden? 

Ja. Betriebe die durch die 
Zonierung rausfallen, können 
durch den gutachterlichen 
Nachweis der Immissions-
verträglichkeit/ Störfallver-
träglichkeit über eine Be-
freiung auch planungs-
rechtlich zulässig sein. 

Nein, die Emissionskontin-
gente/ Immissionskontin-
gente sind nachzuweisen. 

Kann die 
Wirtschaftsförderung 
pauschal beurteilen, ob ein 
Betrieb zulässig ist oder 
nicht? 

Nicht abschließend. Wenn ein 
Betrieb nach Zonierung 
zulässig ist, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass er 
auch realisierbar ist. Die 
abschließende immissions-
schutzrechtliche Beurteilung 
muss von Fachleuten vor-
genommen werden. 

Nein. Für die akustische 
Einschätzung des Vorhabens 
ist Fachwissen erforderlich.  

Tabelle 6-1: Unterschiede von Immissionsschutzfestsetzungen in der Bauleitplanung 

Im Planungsprozess für den B-Plan Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ wurde die 
Abstandszonierung als Regelungs-Instrument für den Immissionsschutz fovorisiert. Deshalb 
wird die Zonierung nach Abstandserlaß nachfolgend weiter ausgeführt. 
 
6.2 Vorgehensweise  
Zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästi-
gungen muss das geplante Gewerbegebiet einen ausreichenden Abstand zu den nächstgelege-
nen Wohnbebauungen aufweisen. Die Gliederung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des 
Abstandserlasses des Landes NRW. Durch die Zonierung des Gebietes mit Hilfe des 
Abstandserlasses wird Vorsorge zum Schutz der Nachbarschaft des Plangebietes vor 
möglichen Immissionen (Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche...) getroffen. Der Abstandserlass 
wird über NRW hinaus in der ganzen Bundesrepublik angewendet und wird auch von 
Gerichten als antizipiertes Sachverständigengutachten gewertet. Wie in der Broschüre zum 
Abstandserlass aufgeführt, ist „Die Anwendung des Abstandserlasses in der Planungspraxis 
... durch die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehrfach höchstrichterlich 
bestätigt worden (beispielhaft dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 – 7D142/04NE ).“ In 
der aktuellen Auflage des Abstandserlasses ist der Stand der Technik des Immissionsschutzes 
berücksichtigt und durch den Aufbau der Festsetzungen für den Bebauungsplan werden auch 
Entwicklungen des Standes der Technik berücksichtigt.  
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Das Planungsgebiet dehnt sich in Ost-West-Richtung über ca. 850 m und in Nord-
Süd-Richtung über ca. 300 m aus. Aufgrund dieser großen Abmessungen wird das Gebiet in 
unterschiedliche Teilflächen gegliedert, für die jeweils die nicht zulässigen Anlagen getrennt 
festgesetzt werden. Die Festsetzungen hängen dabei von dem Abstand der Teilflächen zu der 
nächstgelegenen Wohnbebauung ab.  
 
6.3 Maßgebliche Immissionsorte  
(Siehe auch Karte 2) 
Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen an den Wohngebäuden an der Holländischen 
Straße südlich des Westrings durch die Parkplätze und die Laderampe einen 
Nahversorgungszentrums vor. Das Mischgebiet nördlich der Wolfhager Straße besteht aus 
einen Nebeneinandergrenzen von Wohnen und Gewerbe. Hier wird pauschal davon 
ausgegangen, dass die gewerblichen Nutzungen in dem Mischgebiet selbst die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits ausschöpfen. Dadurch ist für die bestehenden 
Betriebe der maximale Entwicklungsspielraum gegeben. Ebenso wird für das Mischgebiets 
an der Giessbergstraße angenommen, dass die Immissionsrichtwerte durch das bestehende 
Gewerbe südöstlich des Westrings schon ausgeschöpft werden. Ebenso wird für das 
Mischgebiet im östlichen Planbereich angenommen, dass die Betriebe im Mischgebiet die 
Immissionsrichtwerte selbst ausschöpfen.  

Die heute schon im Plangebiet ansässigen Betriebe (Baustoffhandel, 
Brennstoffhandel, Kfz-Werkstatt) werden nicht zur Vorbelastung gezählt sonder der 
Zusatzbelastung aus dem Plangebiet zugeordnet.  

An der Wohnbebauung an der Mombachstraße liegen keine relevanten 
Vorbelastungen durch Gewerbelärm vor. Maßgeblich für die Gliederung des Plangebietes 
sind aufgrund der empfindlichen Nutzungen das allgemeine Wohngebiet an der 
Mombachstraße und aufgrund der bestehenden Vorbelastungen das Mischgebiet an der 
Wolfhager Straße. Aufgrund des geringen Abstandes zum Plangebiet ist außerdem das östlich 
geplante Mischgebiet für die Zonierung des östlichen Plangebietes der maßgebliche 
Immissionsort. Die Mischgebiete an der Holländischen Straße und an der Giessbergstraße 
liegen deutlich weiter von dem Plangebiet entfernt und sind deshalb für die Zonierung nach 
Abstandserlass nicht die maßgeblichen Immissionsorte.  
 
6.4 Methodik der Zonierung nach Abstandserlass NRW 
Der Abstand zwischen dem Wohngebiet an der Mombachstraße zum Gewerbegebiet 
(nächstgelegen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt zwischen 25 m (westlicher Rand) und 
70 m (östlicher Rand). Zum Schutz eines allgemeinen Wohngebietes kann die 
Abstandsklasse gemäß Abstandserlass um eine Abstandsklasse verringert werden, da die 
Zonierungen nach Abstandserlass auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen. 
Deshalb werden hier schon in einem Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII 
(100 m) zugelassen. Bis zu einem Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-
VII ausgeschlossen und nur die Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit 
Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m 
zum Wohngebiet Mombachstraße sind Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und 
Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines 
ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 100 m zum Wohngebiet 
Mombachstraße sind Betriebe der Abstandsklassen I-V unzulässig und Betriebe der 
Abstandsklasse V (300 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. 

Der Abstand zwischen dem Mischgebiet an der Wolfhager Straße zum Gewerbegebiet 
(nächstgelegen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt zwischen 20 m (östlicher Rand) und 
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50 m (westlicher Rand). Zum Schutz eines Mischgebietes kann die Abstandsklasse gemäß 
Abstandserlass um zwei Abstandsklassen verringert werden, da die Zonierungen nach 
Abstandserlass auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen. Für das Mischgebiet wird 
aber angenommen, dass hier schon Vorbelastungen vorliegen, so dass die zulässigen 
Abstandsklassen nur um eine Abstandsklasse verringert werden. Deshalb werden hier schon 
ab einem Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m) zugelassen. Bis zu 
einem Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-VII ausgeschlossen und nur 
die Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m zum Mischgebiet Wolfhager 
Straße sind Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse 
VI (200 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes 
zulässig. Ab einem Abstand von 100 m zum Mischgebiet Wolfhager Straße sind Betriebe der 
Abstandsklassen I-V unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse V (300 m) nur 
ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. 

Zum Schutz des geplanten Mischgebietes wird die Abstandsklasse gemäß 
Abstandserlass um eine Abstandsklassen verringert, da die Zonierungen nach Abstandserlass 
auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen, für das Mischgebiet aber angenommen 
wird, dass hier schon Vorbelastungen vorliegen. Deshalb werden hier schon ab einem 
Abstand von 50 m die Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m) zugelassen. Bis zu einem 
Abstand von 50 m sind die Betriebe der Abstandsklassen I-VII ausgeschlossen und nur die 
Betriebe der Abstandsklasse VII ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden 
Immissionsschutzes zulässig. Ab einem Abstand von 50 m zum geplanten Mischgebiet sind 
Betriebe der Abstandsklassen I-VI unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m) 
nur ausnahmsweise mit Nachweis eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. Ab 
einem Abstand von 100 m zum geplanten Mischgebiet sind Betriebe der Abstandsklassen I-V 
unzulässig und Betriebe der Abstandsklasse V (300 m) nur ausnahmsweise mit Nachweis 
eines ausreichenden Immissionsschutzes zulässig. 

 
Bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird für Mischgebiete die gleiche Anforderung 
an die zulässige Geruchshäufigkeit von 10 % gestellt wie an Wohngebiete. Würde das 
Plangebiet auf Grundlage dieser Anforderungen gegliedert, wären nur nicht wesentlich 
störende Betriebe in dem Plangebiet zulässig und die Betriebe der Abstandsklassen I bis VII 
unzulässig. Deshalb wird empfohlen, geruchsemittierende Betriebe im Plangebiet nur 
ausnahmsweise zuzulassen und die Gliederung des Plangebietes entsprechend der oben 
beschriebenen Kriterien vorzunehmen. 

Für die in Karte 2 dargestellten Teilflächen des Bebauungsplanes werden die 
unzulässigen Anlagen und ausnahmsweise zulässigen Anlagen entsprechend der oben 
aufgeführten Auswertung nach Abstandserlass NRW vorgeschlagen. Ausnahmsweise 
zugelassen werden können dabei Anlagen der nächsten niedrigeren Abstandsklasse, wenn 
diese in ihrem Emissionsverhalten denen der zulässigen Anlagen entsprechen und dies durch 
Gutachten nachgewiesen wird. 
 
6.5 Regelung für Störfallanlagen 
In der Seveso-II Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG 
der EU) ist in Artikel 12 zum Schutz von Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und 
Gebieten, wichtigen Verkehrswegen und Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten eine Regelung 
zur Überwachung von der Ansiedlung gefordert. Aufgrund der geringen Abstände zu den 
benachbarten Wohnnutzungen sollten Störfallanlagen im Plangebiet ausgeschlossen werden. 
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6.6 Festsetzungen im B-Plan zur Regelung von Immissionen aus Gewerbe- 
und Industrieanlagen 

Für die in Karte 2 dargestellten Zonen schlage ich folgende Festsetzungen vor: 
 
Ausschluss geruchsemittierender Betriebe und Anlagen 
In dem Gewerbegebiet sind geruchsemittierende Betriebe und Anlagen unzulässig. Gem.§ 31 
(1) BauGB sind geruchsemittieredende Betrieb und Anlagen ausnahmsweise zulässig, wenn 
durch emissionsmindernde Maßnahmen eine Belästigung benachbarter schutzwürdiger 
Nutzungen ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit 
ist die Bestätigung der immissionsschutzrechtlichen Unbedenklichkeit durch die zuständige 
Immissionsschutzbehörde. 
 
Ausschluss von Störfallanlagen 
In dem Gewerbegebiet sind Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG 
bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären, unzulässig. 
 
Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 des Landes NRW. 
 
Abstandszone A 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VII (lfd. Nr. 1 bis 221) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 

Abstandszone B 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 bis 199) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 
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Abstandszone C 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 bis 160) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 
7 Verkehrslärm Berechnungsmethodik  Straßenverkehrslärm 
Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung von Straßen werden die Schallimmissio-
nen für festgelegte Immissionsorte berechnet. Für diese Berechnung werden für die Straße 
die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-Anteil, Straßenbelag und 
Steigung bestimmt. Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für Verkehrslärm als 
Mittelungspegel Lm,E in 25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie berechnet. Die zu be-
stimmende Größe beim Verkehrslärm ist der Beurteilungspegel am Tag (16 h Beurteilungs-
zeit) und in der Nacht (8 h Beurteilungszeit). Mit den Schallemissionen, der vorliegenden 
Geländeform und den vorhandenen Hindernissen (z. B. Gebäude, Wände) erfolgt die Berech-
nung der Schallimmissionen auf der Grundlage der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen - 
RLS 90. Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in, im Verhältnis zum 
Abstand Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die 
Teilimmissionen berechnet. Es wird die erste Reflexion der Schallwellen an den Reflexions-
flächen (Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von bis zu 30 m von den 
Schallquellen oder dem berechneten Aufpunkt oder Rasterpunkt liegen. Für reflektierende 
Gebäudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB angesetzt. Die zweite Reflexion wird 
entsprechend der RLS 90 als pauschaler Zuschlag berücksichtigt. Die Gesamtimmissionen 
ergeben sich aus der energetischen Summe aller Teilschallquellen. Als Resultat ergeben sich 
Beurteilungspegel für die Tages- und die Nachtzeit. Die Berechnungen werden mit dem 
Programm LIMA Version 8.1 durchgeführt. 

Die Straßenlärmemissionen werden nach der Richtlinie für den Lärmschutz an 
Straßen RLS 90 berechnet. Die Emissionsangabe entspricht einem äquivalenten 
Dauerschalldruckpegel in 25 m Entfernung von der Straßenmitte und 3,5 m Höhe bei freier 
Schallausbreitung. Zur Berechnung werden folgende Angaben benötigt: 

M:  stündliche Verkehrsstärke (berechnet aus dem DTV-Wert), 
p:  Lkw-Anteil, 
vPkw:  zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw, 
vLkw:  zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw, 
Straßenbelag: Straßenbelag nach Auflistung in der RLS 90, 
Reflektoren: Gliederung von Hausfassaden, Absorptionseigenschaften von anderen Hinder-
nissen, 
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l:  Länge des zu berechnenden Teilstückes der Straße 
  (wird von dem EDV-Programm intern bestimmt!), 
Stg.:  Steigung eines Teilstückes der Straße 
  (wird von dem EDV-Programm intern bestimmt!), 
RQ: Regelquerschnitt der Straße (wird zur Berechnung der Straße mit einer oder zwei 
emittierenden Linienschallquellen programmintern benötigt!). 
Der Emissionspegel für ein Straßenteilstück nach RLS 90 ergibt sich aus: 

mit 

M:  stündliche Verkehrsstärke (berechnet aus dem DTV-Wert), 
p:  Lkw-Anteil, 
Dv:  Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten, 
DStrO:  Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen, 
DStg:  Korrektur für Steigung und Gefälle, 
DE: Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektie-

renden Flächen. 
 
Die Beurteilungspegel ergeben sich aus der Pegeländerung durch: 

 Abstand s 
 Boden- und Meteorologiedämpfung DBM 
 Hindernisse DB 
 
Lmi=Lm,E+ Ds + DBM + DB 
 
mit Ds = 11,2 – 20  lg (s) – s / 200 

DBM = (hm / s)  (34 + 600 / s) – 4,8   0 
DB = Drefl - Dz 

mit  Drefl = 4  hBeb / w  3,2 
 Dz = 10  lg (3 + 80  Kw  z) 

 mit z = A + B + C - s 
 
 
 
A; B, hBeb, hm, s, w, z: Abstände bzw. Höhen gemäß RLS 90 
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)
2
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z
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7.2 Berechnungsmethodik Schienenlärmemissionen 
Die Angabe der Schienenlärmemissionen erfolgt wie beim Straßenverkehr als äquivalenter 
Dauerschalldruckpegel in 25 m Entfernung von der Schienentrassenmittellinie in 3,5 m Höhe 
über Grund. Der Emissionspegel wird anhand der Festlegungen der Richtlinie zur 
Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03 der Deutschen 
Bundesbahn berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen einer Schienentrasse werden 
folgende Angaben benötigt: 

 Zuggattung die auf der Schiene fährt (Straßenbahn), 
 Anzahl der Züge je Zuggattung für die Tages- und die Nachtzeit, 
 durchschnittliche Länge der Züge je Zuggattung, 
 zulässige Höchstgeschwindigkeit der Züge auf der Strecke, 
 zulässige Fahrgeschwindigkeit der Züge je Zuggattung, 
 Anteil der scheibengebremsten Wagen, 
 Art der Fahrbahn (Fahrbahn in Straßen, Rasengleis, feste Fahrbahn, Schotterbett, 

Holzschwellen, Betonschwellen, ...), 
 Brückenbauwerke, 
 Gleisradien. 

Mit den oben genannten Angaben kann der Emissionspegel eines Teilstückes einer Schiene 
berechnet werden: 

 
DFz : Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrzeugart, 
DD : Pegeldifferenz durch unterschiedliche Bremsenbauarten, 
Dl : Pegeldifferenz durch unterschiedliche Zuglängen, 
Dv : Pegeldifferenz durch unterschiedliche Geschwindigkeiten, 
DFb : Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnen, 
DBr : Pegeldifferenz durch Brücken, 
DBü : Pegeldifferenz durch Bahnübergang, 
DRa : Pegeldifferenz durch Gleisbögen mit engen Radien. 

 
Die Beurteilungspegel ergeben sich wie oben schon beschrieben aus der Pegeländerung 
durch: 

 Abstand s 
 Boden- und Meteorologiedämpfung DBM 
 Hindernisse DB 
 
Lri=Lm,E,i+ 19,2 + lg lk + DI,i + Ds,i + DL,i +DBM,i + DKorr,i + S 
 
mit lK : Länge eines Gleisteilstückes (m) 

DI = 10  lg (0,22 + 1,27sin² k) 
mit  k : Winkel zwischen Emissionsort und Gleisachse 

DS = 10  lg (1/(2πsk²)) 
DL = -sk/200 
DBM = (hm / s)  (34 + 600 / s) – 4,8   0 
DKorr = De + DB + DG + DR,1 + DR,2  
mit  De :Pegeldifferenz durch einen Schallschirm nach Schall03 
 DB :Pegeldifferenz durch eine abschirmende Häuserzeile nach 

Schall03 
 DG :Pegeldifferenz durch eine abschirmenden Wald nach Schall03 

RaBüBrFb
i

DDDD
Em DDDDL vlDFz )10lg(10 )51(1,0

,
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 DR,1 :Pegelzunahme durch einen parallel zum Gleis verlaufenden Re-
flektor nach Schall03 

 DB :Pegelzunahme durch zwei parallel zum Gleis verlaufende 
Reflektoren nach Schall03 

 
7.3 Schallemissionen Verkehrslärm 
7.3.1 Straßenverkehrslärm 
Durch den Bebauungsplan Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ wird Baurecht für die 
Erschließungsstraßen im Plangebiet geschaffen. Für diese Straßen muss auf Grundlage der 
Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV geprüft werden, ob die 
Geräuschimmissionen, die von diesen Straßen erzeugt werden, die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV einhalten. Als Schallquellen für den Verkehrslärm für den Neubau der 
Erschließungsstraßen werden nur die neuen Erschließungsstraßen berücksichtigt. 

Für die Untersuchungen der Lärmimmissionen im öffentlichen Straßennetz mit und 
ohne die Verkehre des Plangebietes Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ werden die 
Lärmimmissionen des Bestands-Falles 2010 mit dem Planungs-Fall „Unterstadtbahnhof“ 
verglichen. Die Kfz-Belastungen der Straßen wurden für den Bestands-Fall aus 
Verkehrsdaten der Stadt Kassel entommen. Auf diese Kfz-Zahlen wurden dann die für das 
Gewerbegebiet prognostizierten Kfz-Zahlen entsprechend hinzuaddiert.  

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde aus vergleichbaren Projekten abgeleitet. 
Dabei wird angenommen, dass ca. 4 ha der Fläche heute noch nicht gewerblich genutzt 
werden und bei zukünftiger Nutzung zusätzliche Verkehre erzeugen. Je ha Fläche werden 
dabei ca. 125 Pkw-Fahrten für Mitarbeiter und Kunden angesetzt. Damit ergibt sich für das 
Plangebiet eine zusätzliche Verkehrsmenge von ca. 500 Pkw-Fahrten je Tag. Die Lkw-
Fahrten werden Pauschal mit ca. 30 % der Beschäftigten-Verkehre, entsprechend mit 70 
Lkw-Fahrten / Tag angesetzt. Diese Zusatzverkehre werden zu je 50 % auf die Wolfhager 
Straße Richtung Westen und Osten verteilt. 

 
7.3.2 Schienelärm 
Auf der Holländischen Straße östlich des Plangebietes liegt eine Gleistrasse der Stadtbahn in 
der Fahrbahn. Auf den Gleisen fahren die Stadtbahnlinien 1, 5 und 27. Die Daten der 
Streckenbelegungen wurden dem aktuellen Fahrplan entnommen. 
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7.4 Schallimmissionen Verkehrslärm durch Straßenneubau 
Erschließungsstraße 

Durch den Neubau der Erschließungsstraße werden an den benachbarten Gebäuden an der 
Wolfhager Straße 53 mit Beurteilungspegel von 51 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts deutlich 
unterschritten. Schallschutzmaßnahmen durch den Straßenneubau sind nicht erforderlich. 
 
7.5 Schallimmissionen Verkehrslärm im Plangebiet 
Am Rand des Plangebietes sind durch Verkehrslärm tagsüber Beurteilungspegel an der 
Mombachstraße von 65 dB(A), an der Wolfhager Straße von 70 dB(A), am Westring von 60 
dB(A) und an der Holländischen Straße von 71 bis 74 dB(A) zu erwarten. Ab einem Abstand 
von ca. 80 m zur Fahrbahn der Holländischen Straße und von ca. 25 m zur Fahrbahn der 
Mombachstraße wird der Orientierungswert der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) 
tags unterschritten. In dem Gewerbegebiet wird ab einem Abstand von ca. 20 bis 30 m zur 
Fahrbahn der Wolfhager Straße der Orientierungswert der DIN 18005 für Gewerbegebiete 
von 65 dB(A) tags unterschritte. Die niedrigsten Beurteilungspegel liegen ca. in der Mitte des 
östlichen Teils des Plangebietes mit 54 dB(A) vor. Nachts liegen Beurteilungspegel an der 
Mombachstraße von 57 dB(A), an der Wolfhager Straße von 63-66 dB(A), am Westring von 
55 dB(A) und an der Holländischen Straße von 64 bis 67 dB(A) vor. Der Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Mischgebiete nachts von 50 dB wird nahezu im gesamten Mischgebiet 
überschritten. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 55 dB(A) 
nachts wird in einem Abstand von bis zu 30 bis 40 m von der Fahrbahn der Wolfhager Straße 
überschritten.  

Teile des Plangebietes liegen in den Lärmpegelbereichen II – VI. Für diese schreibt 
die DIN 4109 ein Mindestschalldämmmaß von 30 - 45 dB für Büroräume und von 30 bis 
50 dB für Wohnungen vor. Die Fassadenbereiche an der Holländischen Straße liegen in den 
Lärmpegelbereichen V und VI. Ab dem Lärmpegelbereich II sollten Festsetzungen zum 
Schutz vor Verkehrslärm getroffen werden.  
 
7.6 Schallimmissionen Verkehrslärm im öffentlichen Straßennetz 
Durch das neue Plangebiet kommt es auf der Wolfhager Straße zu einer Verkehrszunahme 
und damit zu einer geringen Zunahme des Verkehrslärms tagsüber von 0,1 dB an den 
Gebäuden an dieser Straße. Am Gebäude Wolfhager Straße 53 steigt der Verkehrslärm von 
69,4 auf 69,5 dB(A) tags und von 61,7 auf 61,8 dB(A) nachts an. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden schon im 
Bestand deutlich überschritten. Die Grenze, ab derer nach der Lärmschutzrichtlinie 
Straßenverkehr verkehrsrechtliche Maßnahmen geprüft werden können, von 72 dB(A) am 
Tag und 62 dB(A) in der Nacht für Mischgebiete wird auch mit dem Plangebiet 
unterschritten. Deshalb sind keine zusätzlichen Konflikte durch die Verkehrslärmzunahme 
von 0,1 dB im Umfeld des Plangebietes zu erwarten. 
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8 Schlußfolgerung 
Zusammenfassend sind nachfolgend die vorgeschlagenen Festsetzungen zum Schutz gegen 
Immissionen für den B-Plan Nr. V "Unterstadtbahnhof" aufgeführt: 
 
Ausschluss geruchsemittierender Betriebe und Anlagen 
In dem Gewerbegebiet sind geruchsemittierende Betriebe und Anlagen unzulässig. Gem.§ 31 
(1) BauGB sind geruchsemittieredende Betrieb und Anlagen ausnahmsweise zulässig, wenn 
durch emissionsmindernde Maßnahmen eine Belästigung benachbarter schutzwürdiger 
Nutzungen ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit 
ist die Bestätigung der immissionsschutzrechtlichen Unbedenklichkeit durch die zuständige 
Immissionsschutzbehörde. 
 
Ausschluss von Störfallanlagen 
In dem Gewerbegebiet sind Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG 
bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären, unzulässig. 
 
Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 des Landes NRW. 
 
Abstandszone A 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VII (lfd. Nr. 1 bis 221) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 

Abstandszone B 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 bis 199) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 
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Abstandszone C 

Unzulässig sind  
 die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 06.06.2007 
der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 bis 160) 
sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 

Gemäß § 31(1) BauGB sind ausnahmsweise zulässig  
 Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste zum Abstandserlass 

NRW, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten – z. B. durch besondere technische 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen - den zulässigen Betrieben und Anlagen 
entsprechen und der ausreichende Immissionsschutz durch Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 
Durch den Neubau der Erschließungsstraße werden an den benachbarten Gebäuden an der 
Wolfhager Straße 53 mit Beurteilungspegel von 51 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts deutlich 
unterschritten. Schallschutzmaßnahmen durch den Straßenneubau sind nicht erforderlich. 

Durch das neue Plangebiet kommt es auf der Wolfhager Straße zu einer 
Verkehrszunahme und damit zu einer geringen Zunahme des Verkehrslärms tagsüber von 0,1 
dB an den Gebäuden an dieser Straße. Am Gebäude Wolfhager Straße 53 steigt der 
Verkehrslärm von 69,4 auf 69,5 dB(A) tags und von 61,7 auf 61,8 dB(A) nachts an. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts 
werden schon im Bestand deutlich überschritten. Die Grenze, ab derer nach der 
Lärmschutzrichtlinie Straßenverkehr verkehrsrechtliche Maßnahmen geprüft werden können, 
von 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht für Mischgebiete wird auch mit dem 
Plangebiet unterschritten. Deshalb sind keine zusätzlichen Konflikte durch die 
Verkehrslärmzunahme von 0,1 dB im Umfeld des Plangebietes zu erwarten. 

Teile des Plangebietes liegen in den Lärmpegelbereichen II – VI. Für diese schreibt 
die DIN 4109 ein Mindestschalldämmmaß von 30 - 45 dB für Büroräume und von 30 bis 
50 dB für Wohnungen vor. Die Fassadenbereiche an der Holländischen Straße liegen in den 
Lärmpegelbereichen V und VI. Ab dem Lärmpegelbereich III sollten Festsetzungen zum 
Schutz vor Verkehrslärm getroffen werden.  

Aus diesem Grund schlagen wir folgende Formulierung zur Aufnahme in den B-Plan 
vor: 

 
Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Gebäuden mit Fassaden in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV die Fassaden 
und Dächer von nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen 
Räumen mindestens die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß den 
ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 Ausgabe November 
1989 - Schallschutz im Hochbau erreicht werden.  
In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen II bis IV sind bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Gebäuden für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme 
vorzusehen. In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI sind bei Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden für nicht nur vorübergehend zum 
Aufenthalt von Menschen vorgesehene Räume schallgedämmte Lüftungssysteme vorzusehen. 
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Die Anforderungen der DIN 4109 Ausgabe November 1989 - Schallschutz im Hochbau 
müssen auch mit den schallgedämmten Lüftungssystemen in geöffnetem Zustand eingehalten 
werden. 
In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V und VI muss bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Gebäuden ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume, mit den notwendigen Fenstern 
auf der lärmabgewandten Seite liegen. Eine Seite in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen V 
und VI an der Holländischen Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem Fenster keine 
Sichtverbindung zur Holländischen Straße besteht. Eine Seite in den ausgewiesenen 
Lärmpegelbereichen V und VI an der Wolfhager Straße ist lärmabgewandt, wenn aus dem 
Fenster keine Sichtverbindung zur Wolfhager Straße besteht. 

 
Hinweise:  
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom 
Bauherrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Schallschutz-Nachweis auf Grundlage der 
DIN 4109 zu erbringen.  
Das resultierende Schalldämm-Maß ist das in Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 
aufgeführte erforderliche bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Fassade eines Raumes erhöht 
oder gemindert um den Korrekturwert der Tabelle 9 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 für 
das Verhältnis von Raumfassadenfläche zu Raumgrundfläche. Das resultierende Schalldämm-
Maß der Fassade muss am Bau im eingebauten Zustand erreicht werden. Die ausgewiesenen 
Lärmpegelbereiche erfordern nach Tabelle 8 der DIN 4109 Ausgabe November 1989 die in der 
Tabelle aufgeführten erforderlichen Schalldämm-Maße. Wenn durch Grundrissanordnung und 
Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht 
wird, kann mit schalltechnischem Nachweis durch Gutachten und Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes von den Festsetzungen abgewichen werden.  
 
 
Lärmpegelbereich 
(LPB) 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel tags Erforderlichen Schalldämm-Maße für 

  Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Unterrichtsräume, 
Schlafräume in 

Beherbergungsstätten 
u. ä. 

Büroräume1 u. ä. 

  Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 
II 56 bis 60 30 30 
III 61 bis 65 35 30 
IV 66 bis 70 40 35 
V 71 bis 75 45 40 
VI 76 bis 80 50 45 

 
Quelle DIN 4109:1989-11 „Schallschutz im Hochbau; Anforderung und Nachweise“ 
Zugänglichkeit der Norm- und Richtlinienblätter: 
Die genannten DIN-Normblätter sind bei der Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin zu beziehen. 
Die genannten Normen und Richtlinien sind bei dem Deutschen Patentamt archivmäßig 
gesichert niedergelegt. 
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Anlage I 

Beurteilungspegel Neubau Erschließungsstraße 
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1. Einleitung 
1.1 Anlass, Inhalte und Ziele der Planung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 07. Februar 2011 die Auf-
stellung eines Bebauungsplans für den Bereich des ehemaligen Unterstadtbahnhofs be-
schlossen. Ziel und Zweck der Planung ist es, nach der eisenbahnrechtlichen Entwidmung 
des nicht mehr für Bahnzwecke genutzten Güterbahnhofs sowie für die unmittelbar an-
grenzenden Grundstücke die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauli-
che Entwicklung mit gemischten Nutzungen zu schaffen.  
 
 

1.2 Lage und Größe des Plangebiets 
Das Plangebiet ist begrenzt durch die Mombachstraße im Norden, die Holländische Stra-
ße im Osten, den Westring und die Wolfhager Straße im Süden und Westen und umfasst 
insgesamt 11,42 ha.  
 

 
 

Abbildung   1: Luftbildübersicht des Plangebiets  

(Ausschnitt aus dem Luftbild der Stadt Kassel, Vermessung und Geoinformation, 2009) 
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1.3 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 
1.3.1 Rechtsgrundlagen 
Das Baugesetzbuch enthält die Verpflichtung, bei der Aufstellung von Bauleitplänen u. a. 
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege - insbesondere des Natur-
haushaltes und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - zu berücksichtigen (§ 1 
Abs. 5 Nr. 4 und 7 BauGB). Außerdem ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in die Abwägung einzubeziehen (§ 1a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan V/15 „Unterstadtbahnhof“ wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt. Voraussetzung dafür 
ist, dass die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung 
insgesamt weniger als 70.000 m² beträgt (hier: 69.000 m²), und dass auf Grund einer 
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum BauGB genannten 
Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).  
 
Im beschleunigten Verfahren gelten Eingriffe bis 20.000 m² Grundfläche, die auf Grund 
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oderzulässig. Da im Bebauungsplan V/15 „Un-
terstadtbahnhof“ ca. 69.000 m² Grundfläche ermöglicht werden, muss eine Eingriffs- / 
Ausgleichsbetrachtung erfolgen. Grundlage dafür ist die schutzgutbezogene Bestands-
aufnahme und Bewertung des Fachbeitrags ‚Grün und Umwelt‘.  
 
1.3.2 Fachplanerische Vorgaben 
1.3.2.1 Regionalplan und Umweltbericht zum Regionalplan 
Der Regionalplan Nordhessen1 weist den Bereich des Unterstadtbahnhofs als ‚Vorrang-
gebiet Industrie und Gewerbe Bestand‘ aus. Da das Gebiet als bestehende Siedlungsflä-
che dargestellt ist, trifft der Umweltbericht2 zum Regionalplan (2009) für diesen Bereich 
keine Aussagen.  
 
1.3.2.2 Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Nordhessen (RP Kassel, 2000) trifft für das Plangebiet 
keine Aussagen. Der nördlich angrenzende Hauptfriedhof ist als Landschaftsschutzgebiet 
und ‚Schutz- und Entwicklungsfläche im Siedlungsbereich‘ dargestellt.  
 
1.3.2.3 Flächennutzungsplan und Umweltbericht zum FNP 
Im Flächennnutzungsplan3 (s. Planausschnitt folgende Seite) ist fast das gesamte Plan-
gebiet als Bahnanlage dargestellt. Lediglich die vorhandene Bebauung an der Holländi-
schen Straße und auf der Südseite der Mombachstraße ist als Mischgebiet ausgewiesen. 
Im südwestlichen Teil des Gebiets ist eine Straßentrasse dargestellt, die von der Wolfha-

                                                        
1  Regierungspräsidium Kassel (2009): Regionalplan Nordhessen 
2  Regierungspräsidium Kassel (2009): Umweltbericht zum Regionalplan Nordhessen 
3  Zweckverband Raum Kassel (2007): Flächennutzungsplan 
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ger Straße abzweigend auf dem Anschlussgleis des Unterstadtbahnhofs als südliche Um-
gehungsstraße für Rothenditmold geplant ist. Am Südwestrand des Plangebiets ist die 
Sicherung einer Straßenbahntrasse von der Ernst-Reuter-Straße bis zur Mombachstraße 
nachrichtlich übernommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung   2: Ausschnitt aus dem Flächen-
nutzungsplan 

 
Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan4 wird als einziges Vorhaben im Umfeld des 
Plangebiets die geplante südliche Umgehungsstraße von Rothenditmold behandelt. Die 
dort genannten Auswirkungen beziehen sich im Wesentlichen auf den westlichen Ab-
schnitt außerhalb des Plangebiets:  
 
„Beeinträchtigung der randlich liegenden Biotopkomplexe sowie der noch vereinzelt vor-
kommenden Wohnbebauung. Erhebliche Beeinträchtigung voraussichtlich durch Beseiti-
gung des Teiches.“ 
 
Zur Vermeidung und zum Ausgleich werden vor allem folgende Maßnahmen empfohlen: 
 
„Ausgleich entsprechend des Leitbildes5, z.B. Wiederbegrünung der Straße sowie Maß-
nahmen am technisch ausgebauten Angersbach (eventuell Verlegung)“ 
 
1.3.2.4 Landschaftsplan 
Der Landschaftsplan6 stellt den Gehölzbewuchs auf den Böschungen entlang der Mom-
bachstraße und an der Wolfhager Straße sowie die Alleebäume am Westring und östlich 
der Brücke der Wolfhager Straße über die Mombachstraße als schutzwürdige Bestände 
dar. Folgende Ziele und Maßnahmen werden für das Plangebiet genannt: 
 

                                                        
4  Zweckverband Raum Kassel (2008): Umweltbericht zum Flächennutzungsplan des ZRK  
5  s. folgendes Kap. 1.3.2.4 Landschaftsplan 
6  Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan (Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 04.07.2007) 
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„Stärkere Durchgrünung des Bereichs. Schutz und Weiterenwicklung vorhandener 
älterer Gehölzbestände als klimatische Ausgleichsflächen, spezifische Freiraum- 
und Verbindungselemente / Trittsteinbiotope 
Erhaltung / Schaffung / Gestaltung zusätzlicher öffentlich nutzbarer Freiräume / 
Grünflächen, orientiert an einem Gesamtkonzept zur Entwicklung eines stadtteil-
übergreifenden Freiraumsystems. 
Verbesserung der Durchlässigkeit des Bereichs, insbesondere Herstellung öffentli-
cher Wegeverbindungen zwischen Mombachstraße und Wolfhager Straße / West-
ring und eingebunden in ein zu entwickelndes Fuß-/ Radwegenetz im Bereich 
Bahnhofsumfeld / Rothenditmold / südliche Nordstadt. 
Freihaltung der für den Luftaustausch und klimatischen Ausgleich im südwestli-
chen Teil der Nordstadt bedeutenden Kaltluftbahnen im Bereich der Gleisanlagen.“ 

 
Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen genannt: 
 

Anpflanzung einer Baumreihe entlang der Mombachstraße 
Erhalt / Sicherung vorhandener Gehölzbestände im Hangbereich entlang der 
Mombachstraße und der Wolfhager Straße als klimatische Ausgleichsflächen, 
spezifische Freiraum- und Verbindungselemente / Trittsteinbiotope. Ausweisung 
als Grünfläche / Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft. (Maßnahmenflächen Nr. 10 122 und 
10 123) 

 
1.3.2.5 Luftreinhalteplanung 
Die erste Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel beschreibt 
die Entwicklung der Schadstoffkonzentrationen im Ballungsraum Kassel, legt die Maß-
nahmen zur Verminderung der Luftschadstoffe fest und gibt einen Ausblick auf die vo-
raussichtliche Wirkung der Minderungsmaßnahmen auf die lufthygienische Situation.  
 
Mit der Veröffentlichung des Luftreinhalteplans durch das Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im August 2011 wurde der 
Maßnahmenplan für alle Institutionen, die Verantwortung in den verschiedenen Maß-
nahmenbereichen haben, verbindlich. 
 
1.3.2.6 Lärmminderungsplanung 
In der ersten Stufe der Lärmminderungsplanung sind Lärmkarten für Hauptverkehrs-
straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 6 Mio. Kfz / Jahr und Haupteisenbahn-
strecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60.000 Zügen / Jahr vom Land Hessen 
erstellt worden. Aufbauend auf diesen strategischen Lärmkarten wurde vom Regie-
rungspräsidium Kassel gemäß § 47 d BImSchG ein Lärmaktionsplan erstellt. Kernstück 
des Lärmaktionsplanes ist neben der Beschreibung der Lärmbelastungssituation die Be-
nennung von Maßnahmen zur Lärmminderung.  
 
1.3.2.7 Integriertes Klimaschutzkonzept Kassel (iKKK) 
Die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Kassel ist im Novem-
ber 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Ein Handlungs-
feld dazu ist die „Energieoptimierte Planung und energetische Verbesserung von Wohn-, 
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Gewerbe- und Industriegebieten“. Hierzu zählen die Berücksichtigung energetischer As-
pekte in der Bauleitplanung bzw. über Festsetzungen im Bebauungsplan, die Aufnahme 
von Klima- und Energiezielen (z.B. Passivhaus-Niveau, KfW-Förderniveau) in städtebau-
liche Verträge und in Verträge für Grundstücksverkäufe mit privaten Bauherren.  
 
1.3.3 Schutzgebiete 
1.3.3.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind keine Schutzgebiete nach Na-
turschutzrecht (§§ 23 bis 29 BNatSchG) ausgewiesen.  
 
Im gesamten Gebiet gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Kassel7, die Laubbäume ab ei-
nem Stammumfang von 80 cm und Nadelbäume ab einem Stammumfang von 100 cm 
(gemessen in 1 m Höhe) schützt.  
 
Im landschaftspflegerischen Fachbeitrag8 zum Rückbau der Bahnanlagen wurden auf ei-
ner Fläche von ca. 3.000 m² im mittleren Teil des Plangebiets südlich der Mombachstra-
ße naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Diese Fläche soll dauerhaft 
als Lebensraum für Wildbienenarten erhalten bzw. entwickelt werden: 
 

Dauerhafter Erhalt bzw. Neuanlage von vegetationsfreien bis vegetationsarmen 
Bodenflächen mit Sand oder Feinerde als Neststandort für bodenbrütende Wild-
bienen (ca. 10 m²) 
Aufstellen von Totholz für oberirdisch nistende Arten 
Dauerhafter Erhalt oder Anlage von Nahrungsflächen mit Blütenpflanzen (Ru-
deralvegetation) ca. 30 x 100 m bzw. 3.000 m²  

 
1.3.3.2 Schutzgebiete nach Wasserrecht 
Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiet, Über-
schwemmungsgebiet, Heilquellenschutzgebiet) festgesetzt.  
 
Am Nordrand des Plangebiets verläuft der Döllbach, der im Bereich der Mombachstraße 
bis zur Mündung in die Ahna verrohrt ist. Für alle natürlichen Gewässer gelten gemäß § 6 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) folgende allgemeine Grundsätze der Gewässerbe-
wirtschaftung: 
 
„(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, 

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere 
durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 
Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und 
unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich 
auszugleichen, 

                                                        
7  Baumschutzsatzung der Stadt Kassel in der Fassung vom 20.06.2008 
8  Dr. Kübler GmbH (2011): Flächenfreisetzung im Bf. Kassel-Unterstadt - Landschaftspflege-

rischer Fachbeitrag; im Auftrag der DB Netz AG NL Mitte  
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..... 
(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in 

diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer 
sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, 
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.“ 

 
1.3.3.3 Denkmalschutz 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind zwei denkmalgeschützte Ge-
bäude (in der östlichen Mombachstraße und in der Holländischen Straße vorhanden. Im 
Nahbereich außerhalb sind auf der Südseite der Wolfhager Straße zwischen der Ernst-
Reuter-Straße und dem Westring sowie auf der Nordseite der Mombachstraße (Süd-
westecke des Hauptfriedhofs) Gebäudeensembles vorhanden, die als Gesamtanlage dem 
Denkmalschutz unterliegen.  
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2. Erfassung und Bewertung des derzeitigen Umwelt-
zustands 

2.1 Landschaftsgeschichte und derzeitige Flächennutzungen 
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war der Bereich nördlich / nordwestlich der Kassler 
Altstadt landwirtschaftlich bzw. als Gärten / Obstbaumwiesen genutzt. Das heutige 
Hauptstraßennetz ist bereits in ähnlicher Trassierung erkennbar: Die Wolfhager Straße 
vom Holländischen Platz über Rothenditmold Richtung Westen / Nordwesten, die Hol-
ländische und die Ihringshäuser Straße nach Norden. Der Döllbach / Mombach ist als of-
fener leicht mäandrierender Bachlauf erkennbar. 
 

 
Abbildung   3: Stadtplan von 1835  9 

Mit dem Bau des Eisenbahnnetzes und der Anlage des Hauptbahnhofs sowie des Unter-
stadtbahnhofs in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine schnelle Veränderung und 
industrielle Entwicklung ausgelöst. Auf dem folgenden Stadtplanausschnitt von 1879 
sind der Hauptbahnhof und der Unterstadtbahnhof bereits in ihrer vollen Ausdehnung 
dargestellt. Die Bebauung rund um die Kasseler Altstadt hat sich deutlich in alle Richtun-
gen ausgedehnt. Zwischen Kassel und Rothenditmold beginnt die Ansiedlung von Indust-
rie- und Gewerbe. Geplante Stadterweiterungen in diesem Bereich sind bereits als Pla-

                                                        
9  Stadt Kassel / Amt für Vermessung und Geoinformation: CD ‚Historisches Kassel 1’, Aus-

schnitt aus der ‚Plan der Gegend von Kassel’, aufgenommen 1835-1840 
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nung angedeutet. Östlich von Rothenditmold wurde mit der Anlage des Hauptfriedhofs 
begonnen.  
 

 

Abbildung   4: Stadtplan von 187810 

 

Abbildung   5: Stadtplan von 1902 

 

Abbildung   6: Stadtplan von 1943 

 
 

Auf dem Stadtplanausschnitt von 1902 ist der Bereich um den Unterstadtbahnhof be-
reits fast vollständig bebaut. Der Mombach verläuft in einem geradlinigen offenen Bett 
parallel zur Mombachstraße. In der Holländischen Straße und in der Erzberger Straße 
(damals Orléanstraße) / Wolfhager Straße wurden Straßenbahnlinien gebaut (rote Linien 
im Plan).  
 
Im Stadtplanausschnitt von 1943 ist erkennbar, dass die Mombachstraße ausgebaut / 
verbreitert und der Mombach verrohrt wurde.  

                                                        
10  Stadt Kassel / Amt für Vermessung und Geoinformation: Ausschnitt aus dem ‚Plan von Kas-

sel’, 1879; aus: CD ‚Historisches Kassel 1’ 
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Gegenwärtig verteilen sich die Nutzungen im Untersuchungsgebiet wie folgt: 
(s. auch Darstellung im Bestandsplan) 
 

Tabelle 1: Flächennutzungen im Plangebiet 

Flächennutzungen im Plangebiet 
 

ha 
 

% 
 

Vegetationsfreie Flächen 5,46 47,8 
   Gebäude 1,41 12,3 
   Versiegelte Flächen (Verkehrs-, Hof- und Lagerflächen) 3,74 32,8 
   Teilversiegelte Flächen 0,31 2,7 
Brach- und Ruderalflächen 4,33 37,9 
   Einjährige, niederwüchsige Ruderalvegetation 3,27 28,6 
   Mehrjährige hochwüchsige Ruderalvegetation  1,06 9,3 
Gärtnerisch genutzte Flächen 0,33 2,9 
   Gärtnerisch genutzte Flächen 0,33 2,9 
Gehölzflächen 1,30 11,4 
   Großflächige Gehölzbestände 1,21 10,6 
   Naturnahe Strauchbestände 0,09 0,8 
Summe 11,42 100,0 

 
 

2.2 Schutzgüter 
2.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
2.2.1.1 Naturraum 
Das Plangebiet liegt im nördlichen Teil der naturräumlichen Haupteinheit ‚Kasseler Be-
cken‘ im Bereich der von Löss bedeckten Senke des Döllbachtals (s. auch Ausschnitt der 
Geologischen Karte in Kap. 2.2.2.1), die von einem Höhenrücken des Oberen Buntsand-
steins (Rothenberg) im Norden und einem Muschelkalk-Höhenrücken (Kratzenberg) im 
Süden begrenzt wird. Bei Ausbleiben der Nutzung würde sich auf den Lössstandorten als 
potenzielle natürliche Vegetation Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald entwickeln. 
 
2.2.1.2 Vorhandene Biotop- und Nutzungstypen 
(s. Bestandsplan im Anhang) 
Das Plangebiet wird derzeit zu etwas mehr als der Hälfte von Siedlungs- und Verkehrs-
flächen eingenommen, die übrigen Flächen sind von Vegetation unterschiedlicher Aus-
prägung bestimmt.  
 
Flächenhafte Gehölzbestände 
Die Böschungsflächen entlang des Nordrandes des Plangebiets (Mombachstraße) und am 
Südwestrand (Wolfhager Straße) sind mit großflächigen Laubgehölzbeständen bewach-
sen (Eschen, Ahorn, Birken, Robinien, Weißdorn, Wildrosen u.a.).  
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links: Gehölzbestände südlich der Mombachstraße, Blick nach Osten 
rechts: Blick von der Brücke der Wolfhager Straße über die Gleisanlagen 
 
Einzelbäume 

Der Westring (Südrand des Plangebiets) 
wird beidseitig von einer Alleebaumreihe 
(Ahorn) begleitet. Einzelne weitere Stra-
ßenbäume stehen im Randbereich der 
Holländischen Straße (Eichen, Robinien) 
und an der Mombachstraße (Linden). Alle 
genannten Baumstandorte befinden sich 
unmittelbar benachbart außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  
 
Alleebäume (Ahorn) beidseits des Westrings 

 
 
Mehrjährige Ruderalvegetation meist trockener Standorte 
Entlang der Gehölzflächen insbesondere an den südexponierten Gehölzrändern im Über-
gangsbereich zu den Schotterflächen, am nordöstlichen Rand des Plangebiets und teil-
weise zwischen den ehemaligen Gleisanlagen haben sich Bestände aus mehrjähriger Ru-
deralvegetation trockener Standorte entwickelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrjährige Ruderalvegetation im Nordostteil 
des Plangebiets 
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Links: junge Ruderalvegetation im Bereich der Gleisanlagen, Blick nach Osten 
Rechts: Südrand der Gehölzbestände entlang der Mombachstraße, Blick nach Osten 
 
Vegetationsarme Flächen und junge Ruderalvegetation 
Die bisher noch vorhandenen Gleisanlagen werden abgebaut und der Gleisschotter ent-
fernt, so dass als Bestand dort offene Böden mit junger Ruderalvegetation angenommen 
werden. Die Gleisrückbauflächen umfassen insgesamt etwa ein Viertel des Plangebiets. 
 
Gärten und Grünflächen innerhalb der Siedlungsgebiete 
Im Bereich der vorhandenen Wohn- bzw. Mischbebauung auf der Südseite der Mom-
bachstraße sind kleinflächig private Gärten vorhanden. Entlang der Mombachstraße und 
am Westring sind parallel zur Fahrbahn Grünstreifen mit Baumstandorten vorhanden, 
die als Rasenflächen gepflegt werden.  
 
Überbaute bzw. versiegelte Fläche 
Fast die Hälfte des Plangebiets (ca. 48 %) wird von vegetationsfreien Flächen bestimmt. 
Den größten Anteil daran haben Hof- und Lagerflächen (ca. 33 % des Gebiets) und Ge-
bäude (ca. 12 % des Gebiets). Teilbereiche der Hof- und Lagerflächen sind nicht vollstän-
dig versiegelt (lückenhafte Asphaltdecken, Pflaster- und Schotterflächen), die zusammen 
ca. 3 % der Fläche des Plangebiets bedecken. Die Übergänge zwischen den versiegelten 
und teilversiegelten Flächen sind teilweise nicht scharf abzugrenzen. 
 

Vegetationsfreie bzw. –arme Flächen südlich der Mombachstraße im Nordostteil des Plangebiets 
(linkes Bild)  und nördlich der Wolfhager Str. (rechtes Bild)  
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2.2.1.3 Tiere 
Säugetiere 
Wegen der isolierten Lage und der oben beschriebenen Biotopsituation sind im Plange-
biet von den am Boden lebenden Säugetieren im Wesentlichen nur verbreitete und wenig 
spezialisierte Arten zu erwarten.  
 
Laut Fledermausgutachten11 der Stadt Kassel sind im Plangebiet keine Schwerpunkte von 
Fledermauslebensräumen 12 vorhanden. Es wurden lediglich einzelne jagende Große 
Abendsegler am Döllbach westlich des Plangebiets erfasst. Gehölzränder zählen generell 
zu den für Fledermäuse geeigneten Jagdhabitaten. Es ist nicht auszuschließen, dass ein-
zelne leerstehende Gebäude als Sommerquartier genutzt werden. Ähnliches gilt für ein-
zelne ältere Bäume, in denen Baumhöhlen vorhanden sein können, die ebenfalls als 
Sommerquartiere von Bedeutung sind.  
 
Vögel 
Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen sind im Plangebiet vor allem Vogelarten 
der Gärten und Siedlungen sowie der Hecken und Gehölze zu erwarten. Die meisten die-
ser Vogelarten sind entsprechend der weiten Verbreitung dieser Biotoptypen nicht ge-
fährdet.  
 
Reptilien 
Die trocken-warmen Schotterflächen der ausgedehnten Bahnanlagen sind grundsätzlich 
als Lebensraum für Reptilien von Bedeutung. Laut Gutachten zur Situation der Zau-
neidechse in Kassel13 sind die Lebensräume im Bereich der Gleisanlagen als gut zu be-
werten. Im Rahmen der Kartierungen für den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag14 
zum Rückbau der Gleisanlagen konnten jedoch keine Eidechsen und keine anderen Rep-
tilien festgestellt werden. Nachweise im Umfeld des Plangebiets existieren lediglich im 
Bereich des etwa 1 km westlich gelegenen Gleisdreiecks, das über vorhandenes Gleis mit 
dem Unterstadtbahnhof verbunden ist. Die Untersuchungsergebnisse lassen aber den 
Schluss zu, dass es keine Einwanderungsbewegung über diese Verbindung gibt.  
 
Insekten 
Im Rahmen der o.g. Kartierungen wurden über 40 Wildbienenarten (einschließlich Hum-
meln) festgestellt, die insbesondere die offenen grabbaren Böden im Randbereich der 
ehemaligen Gleisanlagen als Fortpflanzungsstätten nutzen. Die blütenreiche Ruderalve-
getation und blühende Gehölze im Nahbereich bieten ihnen geeignete Nahrungsbiotope.  
  

                                                        
11  Schürmann, S. et al. (1996): Fledermausgutachten für das Stadtgebiet Kassel 
12  Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse). Sie zählen somit zu den streng geschützten Arten 
im Sinne des § 7 BNatSchG 

13  Schmidt, D. u. Steiner, H. (2009): Artenschutz in der Stadt - Kartierung und Bewertung der 
Zauneidechse im Stadtgebiet Kassel; im Auftrag der Stadt Kassel / Umwelt- und Gartenamt 

14  Dr. Kübler GmbH (2011): Flächenfreisetzung im Bf. Kassel-Unterstadt - Landschaftspflege-
rischer Fachbeitrag; im Auftrag der DB Netz AG NL Mitte 
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2.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung 
Das Plangebiet ist eine von gewerblicher Nutzung und ehemaligen Bahnanlagen gepräg-
te Stadtlandschaft. Die vorhandenen Biotoptypen werden in Anlehnung an den Bewer-
tungsrahmen der Kompensationsverordnung von Hessen folgendermaßen eingestuft: 
 

Als bezogen auf das Plangebiet wertvollste Lebensräume werden die großflächigen 
Gehölzbestände aus naturraumtypischen Arten, der großkronige Laubbaumbestand 
(Straßenbäume) und die mehrjährigen Ruderal- und Brachflächen bewertet15.  
Der mittleren Wertstufe werden die jungen Ruderal- und Brachflächen im Bereich 
der ehemaligen Gleisanlagen zugeordnet. 16 
Alle anderen Biotoptypen, insbesondere alle vegetationsfreien bzw. versiegelten Flä-
chen werden gering bewertet.  

 
Diese Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen schließt auch deren Bedeutung als 
Tierlebensraum ein. Besonders hervorhebenswert sind die blütenreichen Brachflächen im 
Randbereich der Gehölzbestände auf den Böschungen entlang der Mombachstraße und 
der Wolfhager Straße als Lebensraum für Wildbienenarten. 

Abbildung   7: Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
15  Biotoptypen mit >30 Wertpunkten / m² gemäß Kompensationsverordnung 
16  Biotoptypen mit 20 -30 Wertpunkten / m² gemäß Kompensationsverordnung 
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2.2.2 Boden 
2.2.2.1 Gesteine 
Das Plangebiet liegt in der von Löss bedeckten Senke des Döllbachs / Mombachs. Im 
Nordwesten schließt sich der Höhenrücken des Rothenbergs an, der vom Oberen Bunt-
standstein (Ton- und Schluffstein) gebildet wird. Der Bereich östlich angrenzend an das 
Plangebiet ist von jungen Auensedimenten des Ahnetals geprägt. Im Südwesten außer-
halb des Plangebiets zieht sich der Muschelkalkrücken (Kalkstein, Mergelstein) des Krat-
zenbergs von Kirchditmold bis zum Bereich des Hauptbahnhofs. Im gesamten Plangebiet 
wurde der natürliche Bodenaufbau durch Auffüllungen bzw. Abgrabungen und Überbau-
ung vollständig überformt. 

Abbildung   8: Geologische Karte 17 

 
 
2.2.2.2 Relief 
Das Gebiet ist von Südwesten (ca. 165 m ü. NN) nach Nordosten (ca. 149 m ü. NN) ge-
neigt. Der zentrale Teil des Plangebiets wurde für die Gleisanlagen auf etwa 157 m ü. NN 
eingeebnet, so dass zu den angrenzenden Flächen im Norden und Süden Böschungen von 
ca. 5-7 m Höhe entstanden, die heute dicht mit Gehölzen bewachsen sind.  
  

                                                        
17  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Umweltatlas Hessen 
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2.2.2.3 Bodenarten, Bodenfruchtbarkeit 
Infolge der Bodenveränderungen durch die früheren Nutzungen als Bahnanlage und Ge-
werbeflächen sind die natürlichen Bodenverhältnisse vollständig verändert, so dass die 
von den naturräumlichen Gegebenheiten her zu erwartenden fruchtbaren Lössböden 
(überwiegend Parabraunerden) hier nicht mehr vorhanden sind.  
 
2.2.2.4 Bodenbelastungen18 
Wie oben beschrieben war das Plangebiet im Ursprungszustand nach Norden hin zum 
Mombachtal geneigt. Zur Anlage des Unterstadtbahnhofs 1871 wurde die Geländenei-
gung durch Aufschüttungen ausgeglichen, so dass zum Mombach/Mombachstraße eine 
Böschung entstand. Daraus folgt, dass bei Erdarbeiten jeder Art anthropogene Auffül-
lungen – vielfach in Form von Aschen und Schlacken – angetroffen werden. Auch Kon-
taminationen durch die lange und vielfältige Nutzung und den Warenumschlag mit was-
sergefährdenden Stoffen sind nicht auszuschließen.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind in der Hessischen Altflächendatei zwei Alt-
standorte eingetragen: 
 

Ehemaliges ESSO-Tanklager, Mombachstraße 49, Status „teilsanierte Altlast“ 
Auf dem Gelände des ehemaligen ESSO-Tanklagers (östlicher B-Plan-Bereich) wur-
den in den 80er Jahren massive Verunreinigungen mit Mineralölprodukten festge-
stellt. In den 90er Jahren fanden dort umfangreiche Maßnahmen zur Sanierung des 
Grundwassers und der Bodenluft statt. Im Zuge des Rückbaus des Tanklagers in 2001 
wurde eine Bodensanierung durchgeführt. Für die verbliebenen Restbelastungen im 
tieferen Untergrund und im Grundwasser findet seitdem eine MNA-Maßnahme19 
statt. Dabei wird die natürliche Selbstreinigung des Bodens und des Grundwassers 
durch regelmäßige Beobachtungen des Grundwassers überwacht. Diese Maßnahme 
ist befristet bis zum Jahr 2034. 

 
Bahngelände, Bahnhof Kassel-Unterstadt/Humburg, Wolfhager Straße 58, Status 
„altlastenverdächtige Fläche“ 
Es handelt sich um einen früheren Umschlagplatz für Lösungsmittel, der von einer 
Spedition auf dem heutigen Gelände des Mineralölhandels Humburg betrieben wur-
de. Das Gelände wurde in mehreren Schritten von der Deutschen Bahn AG unter-
sucht. Dabei wurden LHKW-Verunreinigungen20 in einem Schichtwasserleiter im 
oberen Bereich des oberen Buntsandsteins festgestellt. Es ist eine Fahne ausgeprägt, 
die sich maximal bis zum Nordrand des Bahnhofgeländes erstreckt. Eine Machbar-
keitsstudie hat ergeben, dass aufgrund nur sehr geringer Austragsraten eine Grund-
wassersanierung unverhältnismäßig wäre. Derzeit läuft ein auf fünf Jahre angelegtes 
Grundwassermonitoring. Bestätigen sich die bisherigen Ergebnisse, werden alle wei-
teren Maßnahmen/Untersuchungen auf dem Standort eingestellt und die Grundwas-
sermessstellen zurückgebaut. 

 

                                                        
18  Schreiben der Unteren Wasserbehörde / Umwelt- und Gartenamt Stadt Kassel, August 2012 
19  monitored natural attenuation = überwachte natürliche Selbstreinigung 
20  leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
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In Nachbarschaft zum o.g. Humburg-Gelände war die Firma Walter als Pächter der 
Deutschen Bahn AG ansässig. Beim Rückbau des Gebäudes wurden oberflächennah Teer-
öle und PAK-haltige Aschen angetroffen. Diese sind im Zuge des Rückbaus entfernt wor-
den. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Bombenabwurfgebiet des 2. Weltkrieges. Es ist damit zu 
rechnen, dass im Boden Kampfmittelreste vorhanden sind. Vor baulichen Eingriffen muss 
eine systematische Untersuchung durchgeführt werden. 
 
2.2.2.5 Zusammenfassende Bewertung 
Die Böden des gesamten Plangebiets sind durch Auffüllungen, Abgrabungen und sonsti-
ge Eingriffe / Belastungen durch frühere Nutzungen vollständig verändert. Natürliche 
gewachsene Böden mit uneingeschränkten Bodenfunktionen (hohe Wertstufe) gibt es 
hier nicht mehr. 
 
In Teilbereichen – insbesondere am Nord- und Südwestrand des Gebiets – sind dauer-
haft bewachsene Böden vorhanden, auf denen die natürlichen Bodenfunktionen weitge-
hend erhalten sind (mittlere Wertstufe). 
 
Der größte Teil des Gebiets wird von stark veränderten weitgehend vegetationslosen und 
teilweise versiegelten Böden bestimmt, auf denen die natürlichen Bodenfunktionen sehr 
stark eingeschränkt sind (geringe Wertstufe).  
 
Grundsätzlich steht einer Neu- und Umnutzung des Geländes hinsichtlich des Schutzgu-
tes Boden nichts entgegen. Bei sensibler Nutzung (z.B. Wohnen/Spielen) ist im entspre-
chenden Bereich der Gefährdungspfad Boden-Mensch fachgutachterlich zu untersuchen 
und zu bewerten. 
 
Die konkreten Baumaßnahmen sind im Vorfeld mit der zuständigen Behörde (Abfall-/ 
Altlasten-/ Wasser- und Bodenschutzbehörde) abzustimmen, da evtl. (je nach Tiefenlage 
des Bauwerks) belasteter Bodenaushub anfällt oder Vorkehrungen wegen möglicher Bo-
denluftbelastungen - z.B. in tiefer gelegenen Kellerräumen - zu treffen sind. 
 
Die bestehenden Grundwassermessstellen auf dem Gelände, die in Verbindung mit der 
MNA-Maßnahme stehen, sind unbedingt zu erhalten bzw. bei Schwierigkeiten in Ab-
stimmung mit der Unteren Wasserbehörde zu verlegen. 
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Abbildung   9: Boden, Bodenbelastungen 
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2.2.3 Wasser 
2.2.3.1 Fließgewässer 
Das einzige im Umfeld des Planungsgebiets vorhandene Fließgewässer ist der Mombach. 
Er ist auf dem gesamten Abschnitt der Mombachstraße bis zur Mündung in die Ahne 
verrohrt und wird daher in der Gewässerstrukturgütekarte21 als vollständig verändert 
eingestuft (Stufe 7 der 7-stufigen Bewertungsskala). Die Verrohrung verläuft unter der 
Mombachstraße (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans). Der frühere 
Verlauf des Baches ist auf den historischen Kartenausschnitten im Kapitel 2.1 erkennbar.  
 

 
Bau der Mombach-Verrohrung (1911), rechts die noch fast vegetationsfreie Böschung des Unter-
stadtbahnhofs; Quelle: HNA, 07.08.2013 
 
2.2.3.2 Grundwasser 
Die Hydrogeologische Karte von Hessen22 stellt das Plangebiet als Bereich mittlerer bis 
mäßiger Grundwasserergiebigkeit dar. Das Hauptgrundwasserstockwerk befindet sich 
unter mächtigen schwer- bis undurchlässigen Deckschichten, so dass die Verschmut-
zungsempfindlichkeit entsprechend gering ist. 
 
Im Plangebiet sind keine Trinkwasserschutzgebiete vorhanden.  
 
Etwas mehr als die Hälfte der Fläche des Plangebiets ist bereits überbaut bzw. 
(teil)versiegelt, so dass dort keine Versickerung des Niederschlagswassers möglich ist.  
 
Die vorhandenen Belastungen des Bodens und des Grundwassers sind im Kapitel 2.2.2.4 
beschrieben.  
 
 

                                                        
21  Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie: Biologische Gewässer- und Strukturgüte 

in Hessen 2010 
22  Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz - Abt. 

ländlicher Raum (1995): Standortkarte von Hessen - hydrogeologische Kate, Bl. 4722 Kassel 
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2.2.4 Klima, Immissionen 
2.2.4.1 Klimaökologische Situation 
Die klimatischen Verhältnisse in und um Kassel wurden in einem Klimagutachten23 des 
Zweckverbandes Raum Kassel untersucht und bewertet. Die Ergebnisse sind in der Kli-
mafunktionskarte dargestellt (s. folgender Kartenausschnitt). Das Plangebiet wird dort 
größtenteils als ‚Bereich mit Überwärmungspotenzial‘ (Stufe  4 der 6-stufigen Bewer-
tungsskala) bewertet. Lediglich der östliche Randbereich zur Holländischen Straße wird 
als dicht bebauter Bereich mit wenig Vegetation in den Freiräumen (‚Überwärmungsge-
biet 1‘, Stufe 5 der 6-stufigen Skala) charakterisiert. Im Westen (Rothenditmold), Süden 
und Südosten (Innenstadt) grenzen weitere ausgedehnte Überwärmungsgebiete (Stufe 5) 
an das Plangebiet an. Das Döllbachtal, der Hauptfriedhof und Teile der Gleisanlagen des 
ehemaligen Unterstadtbahnhofs erfüllen Funktionen als Überströmungsbereiche. 

Abbildung 10: Klimafunktionen (ZRK, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
23  Zweckverband Raum Kassel (2009): Klimafunktionskarte Zweckverband Raum Kassel, bear-

beitet durch die Universität Kassel, Fachgebiet Umweltmeteorologie, Fachbereich Architek-
tur, Stadtplanung, Landschaftsplanung; Prof. Dr. L. Katzschner, Dipl. Ing. S. Kupski, Dipl. Ing. 
R. Burghardt 
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2.2.4.2 Immissionen 
Luftreinhaltung 
Die lufthygienische Situation in Kassel ist seit Jahrzehnten schwierig. War zunächst 
Schwefeldioxid der problematische Schadstoff, so sind es seit einigen Jahren Feinstaub 
(PM 10) und Stickstoffdioxid (NO2). Wegen Überschreitung der Grenzwerte für Feinstaub 
(PM 10) im Jahr 2003 bestand für den Raum Kassel die Verpflichtung zur Erstellung ei-
nes Luftreinhalte- und Aktionsplans. Auch der ab 2010 geltende Grenzwert für Stick-
stoffdioxid wurde an der Messstation Fünffensterstraße deutlich überschritten. 
 
Die Quellen der Feinstaubbelastung im Ballungsraum waren im Jahr 2000 zu mehr als 
der Hälfte dem Kfz-Verkehr zuzuordnen (56 %), die übrige Menge zu gleichen Anteilen 
Gebäudeheizung und Industrie (je 22 %). Im Stadtgebiet waren der Kfz-Verkehr mit 
45 %, die Gebäudeheizung mit 42% und die Industrie mit 14 % beteiligt. Neuere Zahlen 
lassen vermuten, dass die Gebäudeheizungen wegen des in der Vergangenheit unter-
schätzten Anteils der Holzverbrennung deutlich höhere Emissionen verursachen.  
 
Nach den Ausbreitungsberechnungen des Luftreinhalteplans wurde bezogen auf das 
Jahr 2003 in den meisten Kasseler Hauptverkehrsstraßen der Kurzzeit-Immissions-
grenzwert für Feinstaubbelastung überschritten. Das Gleiche gilt für den ab 2010 gel-
tenden Grenzwert für das Jahresmittel von Stickstoffdioxid.  
 
Im Flächennutzungsplan wurden deshalb alle bebaubaren Gebiete als „Vorranggebiet 
Luftreinhaltung“ festgelegt. 
 
Da auch weiterhin der Grenzwert für das Jahresmittel von Stickstoffdioxid überschritten 
wurde, musste im August 2011 mit der ersten Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 
den Ballungsraum Kassel der inzwischen vierte Luftreinhalteplan für das Gebiet der Stadt 
Kassel in Kraft treten. Er fordert unter anderem Festlegungen in Bebauungsplänen zur 
eingeschränkten Nutzung von Brennstoffen.  
 
Der Plan liegt inzwischen bei der EU-Kommission vor, die im Rahmen der Notifikation 
prüft, ob alles unternommen wurde, um die Grenzwerte in der verlängerten Frist bis 
2015 einzuhalten. Wenn die EU-Kommission zu dem Urteil kommt, dass diese Bedingung 
nicht eingehalten wird, müssen zusätzliche strenge Maßnahmen ergriffen werden. Von 
daher ist alles zu unternehmen, was zu einer Minderung der Emissionen beiträgt und ist 
alles zu vermeiden, was eine Erhöhung der Emissionen erzeugt.  
 
Lärm 
Insbesondere im nördlichen Bereich, angrenzend an die vorhandene Wohnbebauung und 
den Friedhof, wird eine neue Gemengelage geschaffen, die sowohl für das Wohnen als 
auch für die gewerbliche Nutzung Einschränkungen mit sich bringt.  
 
Nach dem FNP befinden sich in den angrenzenden Gebieten nördlich der Mombachstra-
ße Wohngebiete (W) und Mischgebiete (M) und der Friedhof, südlich der Mombachstraße 
ebenfalls ein Mischgebiet und südlich der Wolfhager Straße die Kennzeichnung als ge-
werbliche Fläche (G), jedoch mit einem hohen Wohnanteil. Der Charakter der letzten Flä-
che sollte von der Stadtplanung überprüft werden. 
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Durch die vorgesehene Ausweisung als Gewerbegebiet, wird eine neue Gemengelage ge-
schaffen, die sowohl für das Wohnen als auch für die gewerbliche Nutzung erhebliche 
Einschränkungen mit sich bringt. Es stellt sich die Frage, ob überhaupt eine sinnvolle ge-
werbliche Nutzung möglich ist. Bei Anwendung des Nordrhein-Westfälischen Abstand-
serlasses 2007 wären z. B: Schlossereien, Tischlereien, Bauhöfe, Kraftfahrzeug-
Reparaturwerkstätten…in einem Abstand von weniger als 100 Metern zur nächsten 
Wohnbebauung und damit auf dem größten Teil des Plangebietes nicht möglich. 
 
Durch bereits ansässiges Gewerbe und angrenzende Industriebetriebe ist mit einer Vor-
belastung im Sinne der TA Lärm zu rechnen. 
 
Um Planungssicherheit auch für die sich ansiedelnden Firmen zu erhalten, ist eine Fest-
setzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln nach DIN 45691 „Geräuschkontin-
gentierung“ nötig. Diese sollten von einem nach § 26 BImSchG zugelassenen Gutachter 
unter Beachtung der Vorbelastung berechnet und im Gutachten ein Vorschlag für die 
textliche Festsetzung im Bebauungsplan erarbeitet werden.  
 
Das Untersuchungsgebiet ist neben der erhöhten Grundbelastung im Kasseler Becken 
den Verkehrsimmissionen der dort verlaufenden Hauptverkehrsstraßen mit folgender 
Kfz-Belastung 24 ausgesetzt (s. auch folgende Abbildung):  

Wolfhager Straße (B 251) westlich Reuterstraße: 12.900 Kfz/24 Stunden  
Wolfhager Straße (B 251) östlich Reuterstraße: 10.000 Kfz/24 Stunden  
Holländische Straße: 44.000 Kfz/24 Stunden 
Mombachstraße: 2.900 Kfz/24 Stunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Verkehrsbelas-
tung (Zählwerte 2004) 

 
Im Gesamtverkehrsplan wurden für das Prognosejahr 2020 i.d.R. Verkehrsabnahmen um 
ca. 15-20% gegenüber den Werten von 2004 errechnet.  
  

                                                        
24  Zweckverband Raum Kassel (2005): Gesamtverkehrsplan (Darstellung der Verkehrsbelas-

tung auf der Basis der Zählwerte von 2004)  
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2.2.4.3 Zusammenfassende Bewertung 
Von besonderer Bedeutung sind im Plangebiet die zusammenhängenden Gehölzbestände 
entlang der Mombachstraße und westlichen Wolfhager Straße, die klimaökologische 
Ausgleichsfunktionen für die angrenzenden dicht bebauten Siedlungsflächen erfüllen. 
Ähnliches gilt für die ausgedehnten ehemaligen Gleisanlagen im zentralen Teil des Ge-
biets, die als zusammenhängende Bereiche ohne wesentliche Strömungshindernisse und 
ohne Immissionsquellen von besonderer Bedeutung für den Luftaustausch sind. 
 
Die mit Hausgärten durchgrünten Siedlungsflächen entlang der Mombachstraße werden 
klimaökologisch der mittleren Wertstufe zugeordnet.  
 
Der größte Teil des Plangebiets – insbesondere die gewerblich genutzten Bereiche mit 
ausgedehnten überwiegend versiegelten Lagerflächen und die dichte Blockbebauung 
entlang der Holländischen Straße - werden als sog. Überwärmungsgebiete klimaökolo-
gisch gering bewertet. 
 
Wegen der angedeuteten Lärmproblematik ist zu überprüfen, ob an der Ausweisung als 
Gewerbegebiet festgehalten werden soll, oder ob in dieser innenstadtnahen und gut er-
schlossenen Lage eine andere Nutzung wie Wohnen möglich ist.  
 
2.2.5 Erneuerbare Energien 
Aufgrund seiner exponierten Lage ohne große Verschattungselemente eignet sich das 
Gebiet gut für die Nutzung durch solarenergetische Anlagen auf Gebäuden. Deshalb soll-
ten Gebäude so errichtet werden, dass sie bezüglich ihrer Ausrichtung und ihrer Dach-
aufbauten eine möglichst optimale Energieausbeute ermöglichen. 
 
2.2.6 Landschafts-/ Stadtbild, freiraumbezogene Erholung 
2.2.6.1 Landschafts-/ Stadtbild 
Das Stadt- bzw. Landschaftsbild des Plangebiets ist geprägt durch die ausgedehnten 
Gleisanlagen und die vorhandene südlich angrenzende gewerbliche Bebauung, die im 
Norden (entlang der Mombachstraße) und im Süden (entlang der Wolfhager Straße) von 
landschaftsbildbestimmenden Gehölzbeständen auf den Böschungen eingerahmt wer-
den. Der Ostrand des Plangebiets (entlang der Holländischen Straße) ist von 4-5-
geschossiger Blockrandbebauung geprägt. 
 
linkes Bild: Gleisanlagen und Lagerflächen im mittleren Teil des Plangebiets 
rechtes Bild: Gehölzbestände auf den Böschungen entlang der Mombachstraße  



Fachbeitrag Grün und Umwelt zum Bebauungsplan V/15 „Unterstadtbahnhof“ 
_____________________________________________________________________

23 

2.2.6.2 Freiraumbezogene Erholung / Grünflächenversorgung 
Grünflächen 
Innerhalb des Plangebiets sind keine öffentlich zugänglichen Freiflächen vorhanden. Die 
am nächsten gelegenen Grünflächen sind der unmittelbar nördlich an das Plangebiet an-
grenzende Hauptfriedhof (Nebeneingang bei der Auferstehungskirche) und der Döll-
bachgrünzug (ca. 250 m westlich des Plangebiets), der über die Wolfhager Straße und 
Siemensstraße erreichbar ist. Ca. 400 m östlich des Plangebiets befinden sich der Nord-
stadtpark und der Ahnegrünzug. Ansonsten sind innerhalb und im Nahbereich des Ge-
biets keine öffentlichen Grün- und Freiflächen in fußläufiger Erreichbarkeit (ca. 500 m 
Entfernung) vorhanden. Ähnliches gilt für die südlich an das Plangebiet angrenzenden 
Wohn- und Mischgebiete (‚Schillerviertel‘).  
 

Abbildung 12: Grünflächen und Einwohnerverteilung im Umfeld des Plangebiets 
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Insbesondere die Siedlungsflächen südlich des Plangebiets zwischen Wolfhager Straße 
und Reuterstraße/Grüner Weg (‚Schillerviertel‘) liegen außerhalb des fußläufigen Ein-
zugsbereichs (ca. 500 m) größerer öffentlicher Grün- und Freiflächen, so dass das Plan-
gebiet für diese Quartiere potenzielle Bedeutung als Verbindung zu den vorhandenen 
Grünflächen – insbesondere Richtung Döllbachgrünzug und Hauptfriedhof hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mombachstraße (Blick nach Westen) – mögli-
che Grünverbindung aus dem Plangebiet zum 
Hauptfriedhof (rechts im Bild)  

 
Wegenetz 
Das Plangebiet ist bisher nur durch die Straßen entlang der Ränder des Geltungsbereichs 
erschlossen. Innerhalb der Fläche sind keine Fuß- und Radwege vorhanden. Auf den auf-
gelassenen Gleisanlagen wird die frühere Zufahrtsstraße am Südrand parallel zu den 
Gleisanlagen, die inzwischen von den angrenzenden Gehölzbeständen teilweise über-
wachsen ist, als Trampelpfad genutzt.  
 

oben links und rechts:  
als Trampelpfad genutzte ehemalige Ladestraße südlich parallel zu den Gleisanlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
links: nicht offiziell zugänglicher Anschlussweg 
vom obigen Trampelpfad zur Mombachstraße 
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Die Mombachstraße ist im Fahrradstadtplan als fahrradfreundliche Verbindung zwischen 
Rothenditmold und der Nordstadt dargestellt. Auf der Wolfhager Straße zwischen Reu-
ter- und Mombachstraße sind beidseitig Fahrradspuren bzw. –wege ausgewiesen. Im 
östlichen Teil der Wolfhager Straße (östlich der Reuterstraße) sind keine Radverkehrsan-
lagen vorhanden.  
 
Abbildung 13: Fahrradverbindungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6.3 Zusammenfassende Bewertung 
Von besonderer Bedeutung für das Landschafts-/Stadtbild sind die Gehölzbestände auf 
den Böschungen entlang der Mombachstraße und der Wolfhager Straße (Südwestrand 
des Plangebiets. Alle anderen Bereiche sind durch gewerbliche und sonstige bauliche 
Nutzungen geprägt und bisher für die freiraumbezogene Erholung nicht nutzbar.  
 
Wegen der Lage im Nahbereich dicht bewohnter und teilweise relativ schlecht mit fuß-
läufig erreichbaren Grün- und Freiflächen versorgten Stadtteilen hat das Gebiet potenzi-
elle Bedeutung für die Naherholung, zumindest als Verbindungsraum zu benachbarten 
Grünflächen (Hauptfriedhof, Döllbachgrünzug). 
 
2.2.7 Kulturgüter 
Innerhalb des Plangebiets sind keine Anlagen vorhanden, die dem Denkmalschutz unter-
liegen (s. auch Kap. 1.3.3). 
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2.3 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der 
Planung 

Ohne Durchführung der Planung könnten die entwidmeten Bahnflächen nach den §§ 34 
oder 35 BauGB bebaut werden. Dadurch wäre eine Entwicklung möglich, die der vorhan-
denen Bebauung der angrenzenden Grundstücke entspricht. Inwieweit tatsächlich in ab-
sehbarer Zeit eine solche Bebauung erfolgen würde, ist schwer abschätzbar. In jedem Fall 
könnte ohne die Aufstellung des Bebauungsplans aus stadtplanerischer und grünordne-
rischer Sicht ungewünschten Entwicklungen kaum entgegengewirkt werden.  

3. Zielkonzept 
(s. Plan Nr. 3 im Anhang) 
 

Überprüfen der Nutzung als Gewerbegebiet im Bereich südlich der Wolfhager Straße 
und im westlichen Teil des Plangebiets im Hinblick auf die Lärmproblematik; ggf. 
auch Nutzungsmöglichkeit als innenstadtnahes Wohngebiet erwägen 
Festsetzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln nach DIN 45691 „Ge-
räuschkontingentierung“ oder Gliederung der Fläche nach Abstandsliste Nordrhein-
Westfalen (Abstandserlass); Berechnung durch einen nach § 26 BImSchG zugelasse-
nen Gutachter unter Beachtung der Vorbelastung; Erarbeitung von entsprechenden 
Vorschlägen für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 
Festsetzung von passiven Lärmminderungsmaßnahmen für vorhandene und geplante 
Gebäude innerhalb des Plangebiets nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. Er-
mittlung durch einen nach § 26 BImSchG zugelassenen Gutachter. Erarbeitung von 
textlichen Festsetzungen. 
Erhaltung der Gehölze, Gehölzränder und offener Sand/Schotterflächen 
Verbindung der Gehölzflächen am Westrand des Plangebiets 
Ergänzung der Straßenbaumreihe auf der Nordseite der Wolfhager Straße 
Erhaltung / Ersatz der Stechimmennistplätze 
Begrünung der geplanten Erschließungsstraße mit Bäumen 
Durchgrünung der geplanten Bebauung (ein Baum je 1.000 m² Grundstücksfläche, 
Begrünung von Flachdächern auf mindestens 60% der Dachflächen) 
Begrünung und Gestaltung der Stellplätze gemäß Stellplatzsatzung 
Anlage von Wegeverbindungen von der Erzberger Straße zur Mombachstra-
ße/Heckershäuser Straße mit Anschluss zum Hauptfriedhof und parallel zur Mom-
bachstraße entlang des südlichen Randes der Gehölzböschung 
Vermeiden von Beeinträchtigungen der Luftleitbahn – Ausrichtung der Gebäude in 
Strömungsrichtung 
Verbesserung der Baumstandorte im Westring / Verbreitern des Grünstreifens (au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans) 
Solarenergienutzung, Gebäudeplanung so, dass sie bezüglich ihrer Ausrichtung und 
ihrer Dachaufbauten eine möglichst optimale Ertragsausbeute ermöglichen. 
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4. Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung 

Die Eingriffsermittlung und Bilanzierung erfolgt auf der Basis des Bebauungsplanent-
wurfs (Stand: 26.08.2013).  
 

4.1 Pflanzen und Tiere 
4.1.1 Auswirkungen auf die vorhandene Biotopsituation 
Die geplante Entwicklung des Gewerbe- und Mischgebiets beansprucht fast ausschließ-
lich bereits bebaute Flächen oder vegetationsarme ehemalige Gleisanlagen / Gleisrück-
bauflächen. In geringem Umfang sind auch höherwertige Biotoptypen betroffen: 
 
Eingriffe in den Gehölzbestand auf der Böschung südlich der Mombachstraße 
Für den Bau von Leitungstrassen und den geplanten Weg zwischen Mombachstraße und 
Wolfhager Straße muss in den Gehölzbestand auf der Böschung entlang der Mombach-
straße eingegriffen werden (Rodung von ca. 1.500 m²). Eine großkronige alte Esche am 
Fuß der Böschung bleibt erhalten und ist während der Bauarbeiten zu schützen. 

 
 
 
 
 
 
Gehölzböschung und einzelne 
Esche (rechts im Vordergrund) 
an der Mombachstraße gegen-
über der Einmündung He-
ckershäuser Straße; im Bereich 
links der Esche wird der ge-
plante Verbindungsweg ange-
legt. 
 

Verlust von Ruderalvegetation 
Durch das geplante Gewerbe- und Mischgebiet wird ca. 1 ha lückenhafte Ruderalvege-
tation auf ehemaligen Bahn- und Lagerflächen außerhalb der im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan zum Gleisrückbau behandelten Flächen beansprucht.  

 
 
 
 
 
 
 
Offene unbewachsene Böden 
nach Rückbau der Gleisanlagen 
(November 2013) 
 



Fachbeitrag Grün und Umwelt zum Bebauungsplan V/15 „Unterstadtbahnhof“ 
_____________________________________________________________________

28 

Verschiebung der Ersatzbiotopfläche für Wildbienen 
Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegte, aber bisher noch nicht herge-
stellte Ersatzbiotopfläche für Wildbienen (3.000 m²) wird um ca. 10 m nach Norden ver-
schoben, um die Gewerbegrundstücke besser nutzen zu können. Die Fläche wird in der 
im LBP festgelegten Art hergestellt. 
 
4.1.2 Auswirkungen auf Tiere 
Säugetiere 
Wie im Kapitel 2.2.1.3 beschrieben sind im Plangebiet keine schützenswerten Vorkom-
men von Säugetieren bekannt, so dass durch die Aufstellung des Bebauungsplans keine 
Beeinträchtigungen dieser Artengruppe zu erwarten ist.  
 
Vögel 
Die als Nist- und Nahrungsbiotop für Vögel bedeutenden Gehölzbestände bleiben im 
Wesentlichen erhalten. Der relativ kleinflächige Eingriff im Bereich des geplanten Weges 
(s. Kap.  4.1.1) wird durch Wiederbegrünung der Böschungen nach Fertigstellung der Lei-
tungen und des Weges sowie durch Ergänzung von Gehölzen auf den Böschungen der 
geplanten Erschließungsstraße / Anschluss an die Wolfhager Straße ausgeglichen, so 
dass weiterhin geeignete Gehölzbestände in ähnlichem Umfang wie bisher zur Verfügung 
stehen. 
 
Wildbienen 
Wie im Kapitel 2.2.1.3 beschrieben, wurden im Plangebiet bemerkenswerte Vorkommen 
verschiedener Stechimmenarten vorgefunden. Durch den zu erwartenden Verlust offener 
Böden in Verbindung mit lückenhafter Ruderalvegetation gehen deren Nist- und Nah-
rungsbiotope verloren. Zur Erhaltung von Lebensräumen für diese Arten wurde daher im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan für den Gleisrückbau im nördlichen Randbereich 
des Gebiets ein Ersatzbiotop festgelegt, das im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans um ca. 10 m nach Norden verschoben in gleicher Qualität festgesetzt wird (s. 
Kap. 5.2).  
 
4.1.3 Artenschutzrechtliche Betrachtung 
Im Gebiet liegen zwar keine Nachweise von Fledermausvorkommen vor, es ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass einzelne Sommerquartiere in leerstehenden Gebäuden vor-
handen sind. Zur Vermeidung der Tötung einzelner Tiere dürfen die betroffenen Gebäude 
nur außerhalb der Fortpflanzungszeit dieser Arten abgebrochen werden (1.10 bis 28.2). 
 
Die im Gebiet vorkommenden europäischen Vogelarten werden durch die Planung nicht 
beeinträchtigt. Die Verbote des § 44 BNatSchG können durch bauzeitliche Einschränkun-
gen eingehalten werden (Baufeldräumung außerhalb der Brutzeiten, 1.10. bis 28.2.).  
 
Die vorgefundenen Stechimmenarten unterliegen nicht dem besonderen Artenschutz 
(§ 44 BNatSchG). Die zu erwartenden Eingriffe in deren Lebensräume sind auf der Ebene 
der Eingriffsregelung zu behandeln. 
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Eidechsen (streng geschützte Art) konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden, so 
dass für diese Artengruppe keine Schutzvorkehrungen erforderlich werden.  
 
 

4.2 Boden 
Bei Umsetzung des Bebauungsplans ist davon auszugehen, dass der Anteil überbauter 
bzw. versiegelter Flächen gegenüber den bisherigen Nutzungen zunimmt: 

Tabelle 2: Ermittlung der Neuversiegelung 

Teilbereiche Gesamtfläche 
[m²] 

Max. Versie-
gelung [m²] 

Erläuterung 

Gewerbegebiete 71.703 57.362 80 % der Fläche (GRZ 0,8) 

Mischgebiete 21.052 12.631 60% der Fläche (GRZ 0,4 + 50% 
Überschreitung für Nebenanlagen) 

Verkehrsflächen ohne 
Verkehrsgrünflächen 

3.789 3.789 Gesamte Fläche 

Regenrückhaltebecken 437 0 Unterirdisches Becken, Abdeckung 
begrünt 

Fläche für Versor-
gungsanlagen 

13 13 Gesamte Fläche 

Summe  73.795 Max. zu erwartende Versiegelung 
entsprechend den geplanten Fest-
setzungen des Bebauungsplans 

Bisher vorhandene 
Flächenversiegelung 
(Gebäude, befestigte 
Flächen) 

 51.641 Tatsächlich vorhandene Gebäude- 
und befestigte Flächen innerhalb 
des Plangebiets25 

Differenz / Neuversie-
gelung 

 22.154 Zu erwartende Zunahme der Ver-
siegelung gegenüber der bisheri-
gen Situation 

 
Somit werden bei maximaler Ausnutzung der zulässigen Werte insgesamt ca. 2,2 ha Flä-
chen zusätzlich überbaut bzw. versiegelt. Dafür werden jedoch ausschließlich stark über-
formte Böden (bisherige Gleisanlagen) beansprucht. Die wenigen vorhandenen dauerhaft 
bewachsenen Böden am Nord- und Südrand des Gebiets (Böschungsflächen) werden als 
Verkehrsgrünflächen und Flächen mit Pflanzbindung festgesetzt und somit als vegetati-
onsfähige Böden gesichert.  
 
Die Eingriffe infolge der Überbauung / Flächenversiegelung werden durch die vorgese-
hene Festsetzung der Dachbegrünung und durchlässiger Oberflächenbefestigungen für 
Stellplätze gemindert (s. Kapitel 5).  
 
 

  
                                                        
25  Die im LBP für den Gleisrückbau behandelten Flächen werden als offener unbewachsener 

Boden betrachtet und sind daher in diesen Flächenangaben nicht enthalten. 
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4.3 Wasser 
Von der Planung sind keine Oberflächengewässer direkt betroffen. Jedoch ist durch die 
zu erwartende Zunahme überbauter bzw. versiegelter Flächen (s. Kap. 4.2) eine Erhö-
hung und Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses gegenüber den bisherigen 
Nutzungen zu erwarten. Die Entwässerung erfolgt in den unter der Mombachstraße ver-
rohrten Mombach am Nordrand des Plangebiets. Bei einer mittleren Jahresnieder-
schlagsmenge von ca. 600 – 650 mm ist auf den geplanten zusätzlich überbauten bzw. 
versiegelten Flächen im ungünstigsten Fall mit ca. 14.000 m³ Abflusserhöhung zu rech-
nen. 
 
Die Abflussmenge wird durch die geplante Festsetzung der Dachbegrünung und durch-
lässiger Oberflächenbefestigungen für Stellplätze sowie der Rückhaltung des Regenwas-
sers deutlich gemindert (s. Kap. 5) und gedrosselt in den Mombach eingeleitet.  
 
 

4.4 Klima, Immissionen 
4.4.1 Lokalklima 
Die geplante Bebauung beansprucht überwiegend Flächen ohne besondere klimaökolo-
gischen Ausgleichsfunktionen (s. Abb. 10 im Kap. 2.2.4), die bereits Überwärmungsten-
denzen aufweisen. Lediglich im nördlichen Randbereich des Gebiets werden Flächen be-
rührt, die als Ventilationsbahn von Bedeutung sind, und auf denen Barrieren durch Be-
bauung möglichst vermieden werden sollen. Der Bebauungsplan setzt dort Flächen mit 
Pflanzbindung und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Wildbienenbiotope) fest, die diese klimatischen Funktionen 
unterstützen. Für die angrenzenden Gewerbeflächen wird die Stellung baulicher Anlagen 
in West-Ost-Richtung (Strömungsrichtung) festgesetzt (s. Kap. 5). 
 
Durch die zu erwartende zusätzliche Flächenversiegelung von maximal rund 2,2 ha sind 
insgesamt ungünstige Auswirkungen auf das Kleinklima zu erwarten, die die bereits vor-
handenen Überwärmungstendenzen der bisherigen Bahnanlagen verstärken werden. 
Durch die Erhaltung vorhandener Gehölze und Neupflanzungen an den Rändern des Ge-
biets, die Anpflanzung von Straßenbäumen, die Begrünung der Dächer und durch die 
Mindestbegrünung der Stellplätze werden diese Auswirkungen gemindert (s. Kapitel 5.1). 
 
4.4.2 Immissionen 
Entsprechend den Ergebnissen des Immissionsgutachtens26 wird das geplante Gewerbe-
gebiet so zoniert, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die benachbarten Wohn- 
und Mischgebiete vermieden werden (Gliederung des Gebietes auf der Grundlage der 
Abstandsliste zum Runderlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirt-
schaft vom 06.06.2007 des Landes Nordrhein-Westfalen / Abstandserlass NRW).  
 
Das Plangebiet ist - vor allem an der Holländischen Straße - stark mit Verkehrslärm be-
lastet. Für die geplanten und vorhandenen Gebäude im Plangebiet werden im Gutachten 
                                                        
26  afi (2013): Lärmgutachten Bebauungsplan V/15 „Unterstadtbahnhof“ der Stadt Kassel (Ok-

tober 2013); im Auftrag der Stadt Kassel 
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passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 ermittelt und durch entsprechende 
textliche Festsetzungen im Bebauungsplan festgesetzt (Fensterschalldämmung, Anord-
nung der Grundrisse). 
 
 

4.5 Landschaftsbild, freiraumbezogene Erholung 
Die Entwicklung von Gewerbeflächen im Bereich der bisherigen teilweise bereits ge-
werblich genutzten Bahnanlagen lassen keine grundsätzlichen Veränderungen des 
Stadt- und Landschaftsbildes erwarten. Dasselbe gilt für die bereits überwiegend be-
bauten Bereiche im Mischgebiet. 
 
Eingriffe in die das Landschafts- bzw. Stadtbild bestimmenden Gehölzböschungen am 
Nordrand des Plangebiets werden für den Bau einer Leitungstrasse in Verbindung mit 
der Herstellung einer Wegeverbindung von der Mombachstraße zur Wolfhager Straße 
erforderlich (ca. 1.500 m²). Die Flächen werden nach Fertigstellung des Weges als Grün-
flächen wiederhergestellt, so dass keine dauerhaften Beeinträchtigungen verbleiben.  
 
Alle anderen Gehölzböschungen (Mombachstraße, Wolfhager Straße) bleiben erhalten 
(Festsetzung als Fläche mit Pflanzbindung bzw. als Verkehrsgrünflächen) und werden im 
Bereich der Einmündung der geplanten Erschließungsstraße in die Wolfhager Straße er-
gänzt, so dass das geplante Gewerbegebiet an allen Außenseiten zu den öffentlichen 
Straßenräumen von Grün- und Gehölzflächen ummantelt wird.  
 
Hinsichtlich der freiraumbezogenen Erholung ist durch den geplanten Bau der Wegever-
bindung zwischen Mombachstraße und Wolfhager Straße und die Entwicklung einer 
Grünverbindung entlang der Gehölzböschung parallel zur Mombachstraße eine deutliche 
Verbesserung der Freiraumversorgung und Erholungsmöglichkeiten er im Umfeld Woh-
nenden zu erwarten.  
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5. Maßnahmen 
5.1 Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen 
Erhaltung Gehölzböschungen 
Die zusammenhängenden Gehölzböschungen entlang der Mombachstraße und der 
Wolfhager Straße bleiben erhalten und werden im Bebauungsplan zur Erhaltung festge-
setzt mit Ausnahme der geplanten Wege- und Leitungstrasse zwischen der geplanten 
Erschließungsstraße und der Mombachstraße. Die neu entstehenden Böschungsflächen 
beim Anschluss der geplanten Erschließungsstraße an die Wolfhager Straße und im Be-
reich der Serpentine des geplanten Verbindungswegs zwischen Mombachstraße und 
Wolfhager Straße werden als Verkehrsgrünflächen gestaltet. Im Bereich der Serpentine 
südlich der Mombachstraße werden die angeschnittenen Gehölzrandbereiche wieder mit 
Gehölzen bepflanzt, soweit keine Einschränkungen durch die dort geplanten Leitungs-
trassen bestehen. 
 
Dachbegrünung 
Für Neubauten Innerhalb der Gewerbe- und Mischgebiete wird die Begrünung von 
Flachdächern und flach geneigten Dächern festgesetzt. Dadurch kann der Regenwasser-
abfluss aus dem Gebiet wesentlich verlangsamt und vermindert und das Kleinklima 
deutlich verbessert werden.  
 
Regenwasserrückhaltung 
Der Niederschlagsabfluss aus dem Gebiet wird entsprechend dem natürlichen Abfluss 
begrenzt, der sich im unversiegelten Zustand ergibt. Dazu werden Festsetzungen zur 
Rückhaltung und Drosselung des Abflusses aus den Privatgrundstücken getroffen. Bei 
befahrbaren Flächen (z.B. Zufahrten, Stellplätze) ist auf der Grundlage des Merkblattes 
DWA-M 153 („Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“) die qualitative 
Unbedenklichkeit der Ableitung nachzuweisen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Re-
genwasserbehandlung vorzusehen. 
 
Für das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird ein Regenrückhalte-
becken im Nordteil des Plangebiets gebaut. Da der Kanal dort sehr tief liegt, ist ein offe-
nes Erdbecken nicht möglich, oder es wären sehr große Böschungen erforderlich. Daher 
wird das Becken als unterirdische Anlage gebaut und die darüber liegende Fläche be-
grünt.  
 
Gebäudeausrichtung 
Wie im Kapitel 2.2.4.1 beschrieben, reicht der nördliche Teil des Gewerbegebiets (GE 2) in 
einen klimaökologisch wirksamen Überströmungsbereich. Zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen dieser Funktionen wird dort die Stellung der baulichen Anlagen entspre-
chend der Überströmungsrichtung festgesetzt.  
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Zonierung der Nutzungen 
Zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf benachbarte Wohn- und 
Mischgebiete wird die Nutzung innerhalb des Plangebiets auf der Grundlage des Ab-
standserlasses Nordrhein-Westfalen27 gegliedert.  

Abbildung 14: Abstandszonen (Karte 2 des Lärmgutachtens, afi, 2013) 

 
 
Passiver Schallschutz 
Das Plangebiet ist - vor allem an der Holländischen Straße - stark mit Verkehrslärm be-
lastet. Für die geplanten und vorhandenen Gebäude im Plangebiet werden im Gutachten 
passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 ermittelt und durch entsprechende 
textliche Festsetzungen im Bebauungsplan festgesetzt. 

Abbildung 15: Lärmpegelbereiche (Karte 7 des Lärmgutachtens, afi, 2013) 

 

                                                        
27  Abstandsliste zum Runderlass d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz –V-3-8804.25.1 v. 06.06.2007 des Landes NRW 
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Ausschluss von geruchsemittierenden Betrieben und von Störfallanlagen 
Im Bebauungsplan werden geruchsemittierende Betriebe und Störfallanlagen i. S. v. § 3 
Abs. 5a BImSchG generell ausgeschlossen. 
 
 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen 
Anlage von Lebensräumen für Wildbienen 
Entsprechend den Festlegungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans zum Gleis-
rückbau sind 3.000 m² als Ersatzbiotop für Wildbienen zu entwickeln. Die Fläche wurde 
im LBP nur beispielhaft dargestellt und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens mit 
Zustimmung der Oberen Naturschutzbehörde um ca. 10 m nach Norden verschoben. Die 
Fläche wird entsprechend den Vorgaben des LBP hergestellt. Sie umfasst folgende Ele-
mente:  
 

Ruderalvegetation (Blütenpflanzen) als Nahrungsbiotop: Nährstoffreichere bzw. tief-
gründigere Teilbereiche, die sich mit Hochstauden wie Schmalblättriges Weide-
röschen, Steinklee, Goldruten und anderen sowie Gehölze wie Him- und Brombeeren 
oder Weiden bewachsen können  
Stehendes Totholz als Nistmöglichkeit für Totholz bewohnende Arten 
Nährstoffarme, gut drainierte Trocken- bzw. Magerstandorte mit sandigem Substrat 
oder Bahnschotter ohne oder mit nur lückenhafter Vegetation als Neststandort für 
bodenbrütende Wildbienen (ca. 10 m²) 

 
Die Fläche ist einzuzäunen. Es sind Hinweisschilder mit Informationen über das hier be-
findliche Wildbienenbiotop aufzustellen. 
 
Bau einer Wegeverbindung von der Mombachstraße zur Wolfhager Straße 
Von der geplanten Erschließungsstraße wird ein Fuß- und Radweg zur Mombachstraße / 
Einmündung Heckershäuser Straße gebaut als Verbindung zwischen dem Schillerviertel 
Richtung Hauptfriedhof, Nordstadt und Rothenberg. Die Wegetrasse dient auch der Ver-
legung von Versorgungsleitungen und soll eine Fernwärmeverbindung aufnehmen). We-
gen des Höhenunterschieds von ca. 6 m ist der Bau einer Serpentine erforderlich. 
 
Entwicklung einer Grünverbindung parallel zur Mombachstraße 
Wie im Kapitel 2.2.5.2 erläutert, stehen im Umfeld des Plangebiets bisher keine fußläufig 
erreichbaren öffentlichen Grünflächen zur Verfügung. Zur Verbesserung der Grünversor-
gung bietet sich die Möglichkeit, am Südrand der Gehölzböschung eine Grünverbindung 
zu entwickeln, die an der Mombachstraße westlich der Einmündung in die Holländische 
Straße beginnt und bis zur Brücke der Wolfhager Straße am Westrand des Plangebiets 
führt. Dort ist eine Weiterführung über das ehemalige Zufahrtsgleis zum Unterstadt-
bahnhof und entlang des Döllbachs Richtung Rothenditmold möglich bzw. anzustreben 
(vgl. Grünordnungsplan Rothenditmold, Umwelt- und Gartenamt, 2013). Die Grünver-
bindung wird als Fuß- und Radweg angelegt in Verbindung mit kleinen Aufenthaltsbe-
reichen an Aufweitungen. Der zuvor beschriebene Weg von der Mombachstraße zur 
Wolfhager Straße stellt die Verknüpfung zum Schillerviertel her.  
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Anpflanzung von Bäumen 
Im Anschlussbereich der geplanten Erschließungsstraße an die Wolfhager Straße werden 
11 Straßenbäume festgesetzt. Weitere 11 Bäume sind entlang des geplanten Weges pa-
rallel zur Gehölzböschung am Nordrand des Plangebiets vorgesehen. 
 

5.3 Bilanz 
Im Folgenden wird eine Bilanzierung der Planung entsprechend der Kompensationsver-
ordnung von Hessen erstellt. Als Bestand wird die rechtlich zulässige Nutzung der Flä-
chen angenommen, die durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen definiert ist: 
 

Für die Gleisrückbauflächen sind die Festlegungen des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans maßgeblich.  
Für die im Flächennutzungsplan dargestellten Mischgebiete an der Holländischen 
Straße und südlich der Mombachstraße wird die maximal zulässige Ausnutzung der 
Grundstücke gemäß § 17 BauNVO angenommen (GRZ  0,6 zzgl. Überschreitung für 
Nebenanlagen bis GRZ 0,8) 
Die übrigen Flächen, die im Flächennutzungsplan als Bahnanlagen ausgewiesen sind, 
jedoch nicht im Planfeststellungsverfahren für den Gleisrückbau enthalten waren, 
werden als Schotterflächen (Gleisanlagen) behandelt mit Ausnahme der Böschungen 
entlang der Mombachstraße und nördlich der Wolfhager Straße. Die dort vorhande-
nen Gehölze werden als Bestand berechnet, da diese Bereiche Voraussetzung für den 
Bau ebener der Gleisanlagen waren und somit nicht für andere Bahnanlagen genutzt 
werden konnten. 

Tabelle 3: Rechtlich zulässige Nutzungen vor Aufstellung des Bebauungsplans 

 
Fläche Größe gesamt Teilflächen 

LBP Gleisrückbauflächen 33.200 m²  

- Maßnahmenfläche für Wildbienen  3.000 m² 

- sonstige Gleisrückbauflächen (offener Boden)  30.200 m² 

Sonstige bisherige Bahnanlagen 59.941 m²  

- Gehölzböschungen  8.450 m² 

- Sonstige Bahnanlagen (Gleisschotter, Lagerflächen, Hal-
lenbauten u.a.) 

 51.491 m² 

Mischgebiete Holländische Straße/ Mombachstraße 21.052 m²  

- maximale Bebauung / Versiegelung (60%)  12.632 m² 

- Nebenanlagen (20%)  4.210 m² 

- Grünflächen auf Privatgrundstücken (20%)  4.210 m² 

Gesamtfläche des Bebauungsplans 114.193 m² 114.193 m² 
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Als Planungszustand wird die maximal zulässige Nutzung der Grundstücke entsprechend 
den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs berechnet. 
 

Tabelle 4: Zulässige Nutzungen entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 

 
Fläche Größe gesamt Teilflächen 
Gewerbegebiet 71.703 m²  

- Gebäude mit Gründach28  15.058 m² 

- Gebäude ohne Gründach  10.038 m² 

- sonstige befestigte Flächen29  32.266 m² 

- Grünflächen auf Privatgrundstücken30 (20%)  14.341 m² 

Mischgebiet 21.052 m²  

- Gebäude (60%)  12.632 m² 

- Nebenanlagen (20%)  4.210 m² 

- Grünflächen auf Privatgrundstücken (20%)  4.210 m² 

Verkehrsflächen und Verkehrsgrünflächen 8.301 m²  

- versiegelte Fläche (Straße, Verbindungsweg)  3.789 m² 

- Verkehrsgrünflächen / Neuanlage  542 m² 

- vorhandene Gehölzböschungen Wolfhager Straße  3.970 m² 

Flächen mit Pflanzbindung 9.688 m²  

- Gehölzerhaltung  6.188 m² 

- Weg parallel zur Gehölzböschung (wasserdurchlässig)  2.200 m² 

- wegbegleitende Grünflächen  1.300 m² 

Maßnahmenfläche für Wildbienen 3.000 m² 3.000 m² 

Sonstige Flächen 449 m²  

- Regenrückhaltebecken (begrüntes unterirdisches Becken)  437 m² 

- Fläche für Versorgungsanlagen  12 m² 

Gesamtfläche des Bebauungsplans 114.193 m² 114.193 m² 
 
 
 

                                                        
28  Annahme: Bebauung auf 35% der Grundstücksflächen, 60% Dachbegrünung 
29  Grundstücksfläche abzüglich Gebäude und zu begrünende Flächen 
30  20% der Grundstücksfläche bei GRZ 0,8 
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6. Planungsalternativen 
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Rückbau der Gleisanlagen wurde eine 
Kompensationsfläche für Wildbienen festgesetzt (s. Bestandsplan), die so liegt, dass ein 
nicht nutzbarer Streifen von ca. 13 m Breite und 300 m Länge zwischen der Maßnah-
menfläche und der Gehölzböschung im Norden des Geltungsbereichs verbleibt. Um dies 
zu vermeiden, wurden alternative Standorte für diese Kompensationsfläche gesucht.  
 
Darüber hinaus ergab sich aus den Betrachtungen des Fachbeitrags zur Grünflächenver-
sorgung und den freiraumbezogenen Erholungsmöglichkeiten (s. Kap. 2.2.5.2 und 3) das 
Ziel, in Anlehnung an die vorhandene Gehölzböschung eine öffentlich nutzbare Grünver-
bindung zu entwickeln.  
 
Zur Umsetzung beider genannten Anforderungen wurden drei Alternativen entwickelt (s. 
Abb. 14 und Plan Nr. 3), die sich hinsichtlich Lage der Maßnahmenfläche für Wildbienen, 
Wegeführung und Lage bzw. Ausführung des erforderlichen Regenrückhaltebeckens un-
terscheiden: 

Tabelle 6: Variantenvergleich 

 
 
Entsprechend dem Ergebnis einer Besprechung am 24.04.2013 mit Vertretern/ Vertrete-
rinnen der Stadtverwaltung, der Oberen Naturschutzbehörde, der Bahn und der Grund-
stückseigentümerin wurde Variante 2 der Vorzug gegeben, da sie hinsichtlich Grund-
stücksaufteilung und Wegeführung am günstigsten erscheint. Variante 2 wurde an-
schließend dem Bebauungsplanentwurf zu Grund gelegt.  
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Die beim Variantenvergleich dargestellten Alternativen zur Lage und Ausführung des Re-
genrückhaltebeckens wurden später durch eine kleinere Lösung ersetzt, die vorsieht, 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan die Rückhaltung von Regenwas-
ser dezentral auf den Grundstücken festzusetzen. Dadurch kann das geplante Becken 
ausschließlich für die Rückhaltung des Regenwassers der öffentlichen Verkehrsflächen 
bemessen und wesentlich kleiner konzipiert werden, so dass keine finanziellen Vorleis-
tungen für die derzeit noch nicht absehbare bauliche Entwicklung der Grundstücke er-
forderlich werden.  

Abbildung 16: Varianten 
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7. Umsetzung der Maßnahmen, Kosten 
In der folgenden Tabelle werden die zu erwartenden Kosten für die vorgesehenen Begrü-
nungsmaßnahmen grob geschätzt. Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan festge-
legte Biotopfläche für Wildbienen, die im Bebauungsplan nach Norden verschoben wird, 
wird von der Deutschen Bahn (DB Netz) ausgeführt und ist deshalb in der Tabelle nicht 
aufgeführt. Die Zuständigkeit für die dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Biotopflä-
chen für Wildbienen sowie der Gehölzböschungen entlang der Mombach- und der Wolf-
hager Straße liegt zunächst bei den Eigentümern. Ob und unter welchen Bedingungen die 
Grundstücke ggf. an die Stadt Kassel übertragen werden, wird noch verhandelt.  

Tabelle 7: Kostenschätzung  

Einzelpreis Gesamtpreis Einzelpreis Gesamtpreis
Anpflanzung von Bäumen
(11 Straßenbäume, 11 Bäume im Grünzug) 22 500,00 € 11.000,00 € 25,00 € 550,00 €
Weg / Grünverbindung parallel zur
Mombachstraße, Länge: ca. 630 m, Breite:
3,50 m 2.200 50,00 € 110.000,00 € 0,50 € 1.100,00 €
Wegebegleitgrün / Grünzug parallel zur
Mombachstraße (Raseneinsaat, Mahd min.
2x jährlich, Beseitigung von Müll) 3.000 3,20 € 9.600,00 € 0,40 € 1.200,00 €
Gehölzböschungen entlang der
Mombachstraße und Wolfhager Straße:
einmalige Instandsetzung und dauerhafte
Pflege (Kontrolle, Rückschnitt,
Müllbeseitigung) 9.300 3,20 € 29.760,00 € 1,60 € 14.880,00 €
Pflege der Fläche für Wildbienen (Mahd 1 x
jährlich, Beseitigung des Mähguts,
Gehölzrückschnitt) 3.000 0,50 € 1.500,00 €
Summe 160.360,00 € 19.230,00 €

Herstellungskosten Pflegekosten pro JahrMaßnahme Masse
[St., m², m³]

 
 
 
 

8. Zusammenfassung 
Bei Umsetzung aller im Kapitel 5 dargestellten Vorkehrungen und Maßnahmen können 
die durch den Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe hinsichtlich aller Schutzgüter kom-
pensiert werden, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben bzw. sogar 
nach entsprechender Entwicklung insgesamt eine Erhöhung des Biotopwertes und der 
Eignung für die landschaftsbezogene Erholung gegenüber der bisherigen Situation zu 
erwarten ist. Durch die vorgesehene Zonierung der zulässigen gewerblichen Nutzungen 
und Ausschluss geruchsemittierender Betriebe sowie von Störfallanlagen i. S. v. § 3 
Abs. 5a BImSchG werden schädliche Umwelteinwirkungen auf benachbarte Wohn- und 
Mischgebiete vermieden. Wegen der vorhandenen Belastungen des Gebiets durch Ver-
kehrslärm werden im Bebauungsplan passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
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